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„Ob es gelingen wird, die unerschöpfl iche Masse von 
Informationen zu einem Verstehen zu verarbeiten, 
das in der durch sie zusammengerückten Welt 
sachlich fundierte Entscheidungen und vernünftige 
Orientierungen erlaubt,wird sich erst zeigen 
müssen.“

Prof. Dr. jur. Johannes Masing, Richter im Ersten 
Senat des Bundesverfassungsgerichts, FAZ 
Dezember 2011

Allen jenen Menschen gewidmet, deren
Gesundheit und Lebensqualität 

dem Profi t und den politischen Entscheidungen 
geopfert werden mussten.
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Vorbemerkungen zum Inhalt des Beitrages

Das Rhein-Main Gebiet zählt zu den am stärksten 
durch Straßen- und Luftverkehr belasteten Regionen 
Deutschlands. Aus medizinischer Sicht ist es deshalb 
mehr als unverständlich, dass der Frankfurter Flug-
hafen dennoch weiter ausgebaut werden konnte. 
Die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm und 
von Luftschadstoffen sind bekannt und sie sind sehr 
ernst zu nehmen.
 Richtlinien auf EU- und nationaler Ebene stim-
men mit den von Wissenschaftlern und Ärzten ge-
forderten Umweltstandards und Grenzwerten nicht 
überein. Dadurch bleibt der Schutz der Bevölkerung 
vor Gesundheitsschäden gegenüber wirtschaftlichen 
Partikularinteressen auf der Strecke. 
 In diesem Beitrag möchte ich auf die wichtigs-
ten Zusammenhänge zwischen der Umweltver-
schmutzung durch die Schadstoffe und den daraus 
resultierenden Erkrankungen hinweisen. Einige Be-
merkungen zur Lärmwirkung sollen zusätzlich auf 
die Bedeutung dieses Faktors für die Gesundheit 
hinweisen. Die Bearbeitung dieses Themas macht es 
notwendig darzustellen, wie Gutachten von Nicht-
medizinern dazu beitragen können, ein Verkehrspro-
jekt durchzusetzen, das aus medizinischer Sicht für 
die Zukunft fatale Folgen für die Gesundheit der be-
troffenen Bevölkerung haben wird. 
 Da es in der Diskussion über Umweltbelastung 
stets darum geht, welche Mengen oder Konzentrati-
onen an Schadstoffen tolerabel sind, wird die recht-
liche Verbindlichkeit der verschiedenen Begriffe er-
läutert. 
 Den Schwerpunkt des Beitrages bildet die Dar-
stellung der Umweltbelastung durch Schadstoffe, die 
nach dem Ausbau des Flughafens zu erwarten sind. 
Deshalb ist es notwendig gewesen, die von Fraport AG 
in Auftrag gegebenen Gutachten zur Schadstoffbelas-
tung der Region zu erläutern und kritisch zu würdi-
gen. Das umso mehr, als eine von medizinischer Seite 
erfolgte Prüfung der Inhalte dieser Gutachten bisher 
nicht stattgefunden hat. 

Rückblick auf Ereignisse zwischen 1999 
und 2011

Wir schreiben das Jahr 1999. Die Entscheidungen 
über den Bau der neuen Landebahn sind inzwischen 
so fortgeschritten, dass trotz Protesten der zukünf-
tig betroffenen Bewohner der neuen Anfl ugsgebiete 
keine Zweifel mehr über den Bau bestehen können. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es eine Varian-
te einer im Nordwesten des Flughafens gelegenen 
Bahn sein. Es wird die Nordwest-Bahn sein. Wer 
eine topographische Karte von Frankfurt und Um-
gebung zur Hand hatte und erfahren konnte, unter 
welchem Winkel die neue Bahn gebaut werden soll, 

der kann schon jetzt berechnen, in welchem verti-
kalen und horizontalen Abstand von seinem Haus 
in der Zukunft zahlreiche Flugzeuge fl iegen werden. 
Der Winkel der bestehenden Landebahn von 248° 
Südwest, der sich durch die jährliche Missweisung 
nur geringgradig verändern wird, lässt viele Men-
schen das Schlimmste erahnen. Außer bei Nordost-
wind wird der Anfl ug mitten durch die Wohngebiete 
von Offenbach, Oberrad, Lerchesberg und Nieder-
rad gehen oder direkt über Neu Isenburg, wenn die 
südliche Version der Landebahn gebaut werden 
sollte. Mainz und Flörsheim werden bei vorherr-
schen eines Nordostwind besonders schwer von der 
Nordwest-Variante betroffen. 
 Nicht nur mit einer Zunahme des Lärms sondern 
auch mit Zunahme der Luftverschmutzung in den 
niedrig überfl ogenen Gebieten der Stadt Frankfurt 
am Main muss gerechnet werden. Viele Menschen 
hoffen, dass es doch nicht so schlimm wird und ver-
drängen Gedanken an ein Horrorszenario, das mög-
licherweise doch nicht realisiert wird. 
 Dass auch die zukünftigen Flugrouten verändert 
werden sollen, war bis zum März 2011, 6 Monate vor 
der Inbetriebnahme der neuen Landebahn nicht be-
kannt. Weder die Öffentlichkeit noch die davon be-
troffene Bevölkerung sind von diesen Änderungen 
informiert worden. Die im Planfeststellungsbeschluss 
des Landes Hessen vom Dezember 2007 zum Ausbau 
des Frankfurter Flughafens bekannt gegebenen Flug-
routen entsprechen, wie nachgeprüft werden kann, 
nicht den im März 2011 neu eingeführten.
 Ähnlich verhielt es sich mit der Bekanntgabe der 
genauen Anfl ugsrouten auf die neue Landebahn.
 Die Angelegenheit ist deshalb besonders ärger-
lich, weil Frankfurt am Main bereits vor dem Bau der 
neuen Landebahn als vergleichbar kleine Stadt den 
relativ größten Flughafen der Welt betreibt. Daraus 
resultiert das Missverhältnis zwischen der territori-
alen Ausdehnung des Flughafens in Frankfurt, der 
Flugdichte und der Anzahl der durch Flugzeugabga-
se unmittelbar betroffenen Einwohner. Dieses Miss-
verhältnis ist durch die Inbetriebnahme der neuen 
Landebahn noch größer geworden. Dies geschah 
zum Vorteil der Betreibergesellschaft und des an ihr 
mehrheitlich beteiligten Bundeslandes Hessen und 
der Stadt Frankfurt am Main. Leider zum Nachteil der 
Bewohner jener Stadtgebiete, die nicht nur von don-
nernden Flugzeugen in geringer Höhe überfl ogen, 
sondern zusätzlich den Schadstoffi mmissionen hilf-
los ausgesetzt werden. Wussten die Verantwortlichen 
Verursacher dieses Zustandes (Antragsteller und Ge-
nehmigungsbehörde) über die Konsequenzen des 
Flughafenausbaus zu wenig?
 Die Inbetriebnahme der neuen Landebahn am 
Flughafen Frankfurt am Main am 21.10.2011 ist 
ein Beispiel für das nicht konsequent durchdach-
te Umgehen der Behörden und der den Flugha-
fen betreibenden Aktiengesellschaft mit einem als 

gesundheitsschädigend nachgewiesenen und des-
halb sehr sensiblen Problem der Lärmwirkung und 
der Luftverschmutzung durch Flugbetrieb. 
 Am 12.08.2011 habe ich an die Stadtverordne-
ten Frau Eva Maria Lang CDU, Herrn Dr. Dr. Reiner 
Rahn FDP, Herrn Stefan Majer Grüne und Frau Sylvia 
Weber SPD den folgenden Brief geschrieben:

„In wenigen Wochen soll die neue Landebahn 
in Kelsterbach in Betrieb genommen werden. 
Bereits durch die Veränderung der Abfl ug- 
und Anfl ugrouten messen wir auf dem 
Lerchesberg einen Lärmpegel, der weit über 
80 dB hinausgeht.
 Die neue Anfl ugschneise für die in Kelster-
bach landenden Flugzeuge ist uns bisher nicht 
bekannt gemacht worden. Die Bewohner des 
Lerchesberges, auch die von Oberrad wissen 
bis heute nicht, welche Straßen und Häuser 
überfl ogen werden, obwohl sie ein Recht 
auf diese Auskunft haben. Die Belastung 
für die Anwohner sollte transparent gemacht 
werden, noch bevor die ersten Flugzeuge 
Lärm und Vibrationen der Gebäude 
verursachen.
 Ich darf Sie bitten mir verbindliche 
Auskunft über die Anfl ugstrecke mitteilen 
zu wollen. Da ich davon ausgehe, dass 
die zukünftige Lärmbelastung Ihrer Partei 
bekannt ist, bitte ich Sie, mir diese 
mitteilen zu wollen.“ 

Herr Dr. Dr. Rahn antwortete bereits am 15.08.2011. 
Die Informationen waren knapp und sachlich.

„Die Anfl uglinie verläuft direkt über den 
Lerchesberg. Nicht bekannt ist die zukünftig 
zu erwartende Belastung durch Fluglärm. Dies 
liegt insbesondere daran, dass diese Belastun-
gen von zahlreichen- bislang nicht bekann-
ten- Faktoren abhängen, u. a. der Anzahl der 
Überfl üge und der Flugzeugtypen. Insoweit 
haben Sie völlig Recht mit Ihrer Forderung, die 
zu erwartende Belastung transparent darzu-
stellen. Dies haben die Verantwortlichen aus 
Politik und Luftverkehr (Fraport, Flugsicherung) 
bislang verweigert.“

Die Stadtverordnete Frau Eva Maria Lang (CDU) 
antwortete erst am 20.09.2011 mehrere Wochen 
nach meinem Schreiben vom 12.08.2011.

„Mit diesem Brief sende ich Ihnen einen Plan, der 
die Anfl uglinie und die Richtung zeigt und hoffe, 
Ihren Brief zufrieden stellend beantwortet 
zu haben. Wenn Sie weitere Informationen 
brauchen, lassen Sie es mich bitte wissen.“

Der Stadtrat und Verkehrsdezernent der Stadt Frank-
furt am Main, Herr Stefan Maier hat mich in einem 
Antwortschreiben vom 20.09.2011 unter anderem 
wissen lassen:

„Wenn die neue Landebahn in Betrieb genom-
men wird, kommt eine neue Endanfl ugroute 
hinzu. Zukünftig werden bei Betriebsrichtung 
25 (West) die landenden Flugzeuge im Endanfl ug 
direkt über den südlichen Teil von Sachsen-
hausen (Lerchesberg) geführt. 
 Da auf der Landebahn nur kleinere und mitt-
lere Flugzeuge landen können, werden keine 
vierstrahligen Flugzeuge über Sachsenhausen 
geleitet werden. Nach den uns vorliegenden 
Informationen sind die Flugzeuge im Bereich 
Sachsenhausen etwa 650 m hoch.“

Die Stadtverordnete der SPD antwortete per E-Mail 
als letzte. Der kurze Inhalt der Antwort erhielt keine 
Auskunft auf meine Fragen.
 Als die Fraport AG mit dem Datum 21.09.2011, 
vier Wochen vor der Eröffnung der neuen Landebahn, 
die An- und Abfl ugrouten am Frankfurter Flughafen 
in einer Skala 1:100.000 veröffentlich und verschickt 
hat, brauchten keine Fragen mehr gestellt werden.
 Die Tatsache, dass der Verkehrsdezernent nur 
wenige Wochen vor der Eröffnung der neuen Lande-
bahn nicht wusste, dass die vierstrahligen Flugzeuge 
sehr wohl auf dieser Bahn landen werden und dass die 
Flughöhe allenfalls in Oberrat nicht aber in Sachsen-
hausen 650 Meter betragen wird, ist ein Hinweis dafür, 
wie wenig Interesse im Magistrat der Stadt Frankfurt 
am Main dem Ereignis 21.10.2011 geherrscht haben.

Prognosen zur Schadstoffbelastung 
durch die neue Landebahn

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Aus-
bau Flughafen Frankfurt Main sind die ersten Um-
weltverträglichkeitsstudien (UVS) bereits vor 1999 in 
Auftrag gegeben und durchgeführt worden. Grund-
lage für die UVS sollten unter anderem Prognosen 
der bodennahen Konzentrationen verschiedener 
Spurenstoffe (Immissionsprognose) sein. Prognosen, 
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weil Messungen zumindest bis zu diesem Zeitpunkt 
nur im Bereich des Flughafen Geländes, nicht jedoch 
in der zukünftig betroffenen Umgebung gemacht 
worden sind.
 Als „Umweltstandards“ bzw. „Vorsorgewerte“ 
werden von den Toxikologen in dem genannten Gut-
achten jene Schadstofftoleranzwerte bezeichnet, die 
deutlich unter Wirkschwellen liegen, lebenslang tole-
rierbar und gesundheitsschützend sind. Diese Werte 
sind für den Menschen sicher und liegen unterhalb 
derjenigen, in verschiedenen amtlichen Richtlinien 
und Gesetzen angegebenen Werte(23). Die letzteren 
korrelieren bis heute nicht mit den in wissenschaft-
lichen Untersuchungen gewonnenen Ergebnissen 
über die humantoxikologische Bedeutung von chro-
nischen Expositionen auf verschiedene Luftschad-
stoffe (siehe hierzu auch Entschließung des Deut-
schen Ärztetages 2012, Seite 15).

Erläuterungen der Begriffe: Vorsorgewerte, 
Grenzwerte, Toleranzwerte und Andere
 
Nachstehend sollen kurz die bestehenden Kompe-
tenzen, Gesetzgebungen, Richtlinien- und Empfeh-
lungsbegriffe für Luftschadstoffe erläutert werden. 
 Die mit den größten Kompetenzen und Geltung 
auf dem medizinischen Gebiet ausgestattete Behör-
de ist die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das 
gilt auch für die Bewertung und das Herausgeben 
von Leitlinien auf dem Gebiet der Luftschadstoffbe-
lastung. Die WHO veröffentlicht Leitlinien, die eine 
Basis für EU-Grenzwerte und Bewertungsmaßstäbe 
setzt. Auf der Basis dieser Werte erlässt die zuständi-
ge EU-Kommission auch eine für die Bundesrepublik 
Deutschland bindende Gesetzgebungsvorlage. So le-
gen die EU Richtlinien 2004/107/EG und 2008/50/EG 
jene Immissionswerte fest, die als Grenzwerte in der 
39. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImschV) 
vom August 2011 benannt sind. Darüber hinaus sind 
vom Europäischen Parlament und dem Rat Richtlini-
en über „Luftqualität und saubere Luft“ verabschiedet 
worden, die bereits seit Juni 2008 in Kraft sind. Diese 
Richtlinien beschreiben zum einen Grenzwerte im 
Bereich der Partikel PM2,5 und fassen zum anderen die 
bisher zur Luftgüte verabschiedeten einzelnen Richtli-
nien und Entscheidungen in einer einzigen Richtlinie 
zusammen (siehe UMAD, Stand Januar 2012).
 Rechtlich haben die Begriffe Grenzwert, Richt- 
oder Leit- und Schwellenwert eine unterschiedliche 
Verbindlichkeit:
 Grenzwerte müssen von den EU-Mitgliedstaaten 
in nationales Recht übernommen werden. Bei Über-
schreitungen müssen Maßnahmen zur Reduzierung 
der betreffenden Schadstoffe eingeleitet werden.
 Leit- oder Richtwerte dienen dagegen nur als 
„Bezugspunkte“ bei der Festlegung von nationalen 
Sonderregelungen für bestimmte Gebiete.

 Schwellenwerte haben lediglich den Charakter 
von „Warnwerten“, bei deren Überschreitung Infor-
mationen und Verhaltensweisen an die Bevölkerung 
auszugeben sind. (Einzelheiten siehe „Informationen 
über in Deutschland gültige Immissionsgrenzwerte“ 
UMAD). 
 Umweltstandards und/oder Vorsorgewerte ha-
ben rechtlich betrachtet keinerlei Bedeutung und 
müssen von den Behörden nicht beachtet werden. 
Das gleiche betrifft die Begriffe „Richtwert“ und 
„Leitwert“. Es handelt sich um Messwerte, die man 
einhalten und nach denen man sich richten sollte. 
Die Einhaltung dieser Werte ist erwünscht. 

Zur Begriffsdefi nition sind weitere folgende Erläute-
rungen wichtig (siehe auch Anlage 5):

„Grenzwert“ ist ein Wert, der aufgrund wissen-
schaftlicher Erkenntnisse mit dem Ziel festgelegt 
wird, schädliche Auswirkungen auf die menschli-
che Gesundheit und/oder die Umwelt insgesamt zu 
vermeiden, zu verhüten oder zu verringern und der 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes eingehalten 
werden muss und danach nicht überschritten wer-
den darf.
 Dieser Defi nition ist zu entnehmen, dass die 
WHO wissenschaftliche Erkenntnisse in ihre Leitlini-
en übernimmt. In der Regel handelt es sich um einen 
Konsens von Experten auf dem zu beurteilenden me-
dizinischen Gebiet. Trotzdem bestehen Meinungs-
verschiedenheiten über die Korrektheit der Leitlinien 
der WHO, sichtbar an den Umweltstandards und Vor-
sorgewerten, die von Humantoxikologen in wissen-
schaftlichen Publikationen und Gutachten mitgeteilt 
werden. 

„Toleranzmarge“ ist der Prozentsatz des Grenzwer-
tes, um den dieser unter den in dieser Richtlinie fest-
gelegten Bedingungen überschritten werden darf. 
Aus medizinischer Sicht handelt es sich um eine 
nicht nachvollziehbare „Erlaubnis“ zur Überschrei-
tung eines Grenzwertes, der nach dem Gesetz nicht 
überschritten werden darf (siehe oben).

„Zielwert“ ist ein Wert, der mit dem Ziel festgelegt 
wird, schädliche Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit und/oder Umwelt insgesamt zu vermei-
den oder zu verringern und der so weit wie möglich 
in einem bestimmten Zeitraum eingehalten werden 
muss.
 „So weit wie möglich“ und ein „bestimmter Zeit-
raum“ sind nicht defi nierte Bezeichnungen, die es 
den Behörden erlauben, die „Toleranzmarge“ anzu-
wenden. 

„Alarmschwelle“ ist ein Wert, bei dessen Überschrei-
tung bei kurzfristiger Exposition ein Risiko für die 
Gesundheit der Bevölkerung insgesamt besteht und 

bei dem die Mitgliedstaaten unverzüglich Maßnah-
men ergreifen müssen. 
 Um welchen Wert es sich bei den einzelnen 
Schadstoffen handelt, ist den Informationen der 
UAMD nicht zu entnehmen.

„Informationsschwelle“ ist ein Wert, bei dessen 
Überschreitung bei kurzfristiger Exposition ein Risi-
ko für die Gesundheit besonders empfi ndlicher Be-
völkerungsgruppen besteht und bei welchem unver-
züglich geeignete Informationen erforderlich sind.
Wer wen und wann informieren soll, lässt sich der 
Defi nition nicht entnehmen. Da die Umweltmess-
stationen Messdaten in Abständen von 30 Minuten 
liefern, ist die Wahrscheinlichkeit eine „kurzfristige“ 
Exposition“ zu erfassen und entsprechend schnell 
zu reagieren, nicht gegeben. Hinzu kommt, dass die 
Werte für die Informationsschwelle in den Leitlinien 
oder Richtlinien nicht zu fi nden sind.

„Obere Beurteilungsschwelle“ ist ein Wert, unterhalb 
dessen zur Beurteilung der Luftqualität eine Kombi-
nation von ortsfesten Messungen und Modellrech-
nungen und/oder orientierenden Messungen ange-
wandt werden kann. 

„Untere Beurteilungsschwelle“ ist ein Wert, unter-
halb dessen zur Beurteilung der Luftqualität nur 
Modellrechnungen oder Techniken der objektiven 
Schätzung angewandt zu werden brauchen.

„Langfristiges Ziel“ bezeichnet einen Wert zum wirk-
samen Schutz der menschlichen Gesundheit 
und/oder Umwelt, der langfristig einzuhalten ist 
(z. B. CO2 Konzentration in der Atmosphäre), es sei 
denn, dies ist mit verhältnismäßigen Maßnahmen 
nicht erreichbar.
 In Bezug auf Lärm hören und lesen wir: „Das 
langfristige Ziel ist die Verminderung des Fluglärms.“ 
Da dieses Ziel mit „verhältnismäßigen Maßnahmen“ 
nicht erreichbar ist, müssen die betroffenen Bevölke-
rungsgruppen mit diesem Problem leben. Zugleich 
zerstört das „es sei denn“ nicht nur die Hoffnung vie-
ler Menschen auf eine Besserung des katastrophalen 
Zustandes, der nach der Inbetriebnahme der neuen 
Landebahn entstanden ist.

Die ersten Gutachtenaufträge der Fraport 
in der Sache der neuen Landebahn

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt und bis 
vor wenigen Wochen unveröffentlicht, erstellte als ers-
tes das Institut für Toxikologie und Pharmakologie für 
Naturwissenschaftler des Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein Kiel (Autoren: M. Wieben, Dr. rer. nat. H. 
Kruse, P. Bartels)(88) im Juli 1999 und im Dezember 1999 
im Auftrag der Fraport AG zwei Gutachten:

 1. „Toxikologische Bewertung von organisch-
  chemischen Triebwerkemissionen (zivile 
  Luftfahrt)“ und
 2. „Toxikologische Beurteilung der Zusatzimmis-
  sionen durch die neue Start- und Landebahn  
  am Frankfurter Flughafen“. 

Die Gutachter stellten damals (1999) u. a. fest:

„Vergleicht man die derzeitigen Immissionen 
auf dem Flughafengelände und in der Umge-
bung mit den von uns genannten Umwelt-
standards und mit der Belastung anderer 
Regionen wird deutlich, das Benzol und NO2 die 
größte Rolle spielen. Bei diesen Verbindungen 
sind die derzeitigen Belastungen auf dem 
Flughafen und in der Umgebung bereits höher 
als unsere Umweltstandards. Hier sind Minde-
rungsmaßnahmen zu ergreifen.“

Für den Stoff NO2 haben die Autoren des Gutach-
tens einen Umweltstandard-Wert von 20 µ/m3, für 
Ozon 60 µg/m3 und für CO 5 mg/m3 angegeben. Als 
akzeptable Zusatzbelastung sind von den Autoren 
für NO2 0,2 µg/m3, für das Ozon 0,6 µg/m3 und für das 
CO 50 µg/m3 genannt worden. Diese Konzentratio-
nen sind bereits 1994 von Kühling W. und Peters H. 
in einem Vortrag über die Bewertung der Luftqualität 
bei Umweltverträglichkeitsprüfungen gefordert wor-
den(46).
 Nach Auskunft des damaligen Leiters des Insti-
tutes, Herrn Dr. Kruse, hat die Fraport AG beide Gut-
achten erhalten. Daraus kann entnommen werden, 
dass der damalige Vorstand der Fraport AG Herr Dr. 
Bender, (damals noch nicht „Professor“), die nicht 
besonders erfreulichen Ergebnisse des Institutes 
für Toxikologie der Christian Albrechts-Univer-
sität Kiel zusammen mit seinem Vorstand zumindest 
zur Kenntnis genommen haben muss. Eine Bespre-
chung der Befunde zwischen den Gutachtern und 
dem Auftraggeber hat nicht mehr stattgefunden. 
Ob der zuständige Minister und der Ministerpräsi-
dent der Landesregierung von den Ergebnissen die-
ses Gutachtens Kenntnis genommen hat, ist nicht 
zu erfahren, ebenso wenig darüber, warum dieses 
Gutachten „verworfen“ und in dem Planfeststel-
lungsverfahren nicht mehr berücksichtigt worden 
ist. 

Vergabe von Aufträgen für neue Gutachten

Um die Erfordernisse im Rahmen des Planfeststel-
lungsverfahrens erfüllen zu können, wurden sodann 
drei weitere Sachverständige mit der Erstellung von 
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Gutachten zu den selben Fragestellungen beauftragt, 
deren erste Fassung 2004 fertiggestellt wurden. Es 
waren dies:

 1. Das Ingenieur-Büro Janicke, Dunum(41)

 2. Die IVU Umwelt GmbH Sexau. 
  79350 Sexau Burgweg 10(38) und

 3. Frau Dr. I. Tesseraux, Humantoxikologin aus 
  Karlsruhe(80).

Das Ingenieur-Büro Janicke hat folgenden Auftrag 
erhalten:

„Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
(PFV) zum Ausbau des Flughafens Frankfurt Main 
Analysen und Prognosen zur Luftschadstoffbe-
lastung auf dem Flughafengelände und in der 
Umgebung durchzuführen.“(41)

und

„Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
(PFV) zum Ausbau des Flughafens Frankfurt 
am Main eine Umverteilungsstudie durch-
zuführen, deren Grundlage unter anderem 
die Prognose der bodennahen Konzentrationen 
verschiedener Spurenelemente (Immissions-
prognose) für die einzelnen Betriebsszenarien 
ist.“(41) 

Die IVU Umwelt GmbH sollte ferner:

 
 „Für das Planfeststellungsverfahren (PFV) 
zum Flughafenausbau Frankfurt am Main die 
Auswirkungen auf die Luftqualität durch den 
Flughafenausbau untersuchen.“
 Die Fragestellung Luftschadstoffe-Flugver-
kehr ist einer getrennten Untersuchung un-
terzogen worden und im Gutachten G 13.1. 
bearbeitet.
(siehe Seite 17 des Gutachtens 13.4. 
Luftschadstoffe Gesamtimmissionen)(38,39)

Schließlich ist die Toxikologin Frau Dr. I. Tesseraux(80) 
mit der toxikologischen Bewertung der Ergebnisse 
beider Gutachten beauftragt worden. Der Auftrag 
lautete:

„Für das Planfeststellungsverfahren (PFV) zum 
Ausbau des Flughafens Frankfurt Main sind 
Analysen und Prognosen zur Luftschadstoff-
belastung auf dem Flughafengelände und in 
der Umgebung berechnet worden (Gutachten 
Janicke und IVU Umwelt). Gegenstand dieses 
Gutachtens ist die humantoxikologische Bewer-
tung dieser Belastungen in den unterschiedlichen 
Szenarien. Das bedeutet eine Darstellung der 
gesundheitlichen Risiken durch Einzelschadstoffe 
und durch die Summe der Schadstoffe, für die 
im Untersuchungsraum Immissionskonzentrati-
onen berechnet worden sind und eine Bewer-
tung für die im Untersuchungsraum lebende 
Bevölkerung“ (Die Bewertung bezieht sich auf 
die berechneten Gesamtimmissionen aus dem 
Gutachten 13.4 zum PFV (IVU, 2006 G13.4).“ 
Dr. Tesseraux Gutachten Seite 21(78)). 

Grundlage für die Umweltverträglichkeitsstudien 
sollte unter anderem die Prognose der bodennahen 
Konzentrationen verschiedener Spurenstoffe (Im-
missionsprognose) für die folgenden Szenarien sein:

Ist-Situation 2000 mit den Flugbewegungen und 
Emissionen für das Jahr 2005. Diese Situation kann 
als Bezugsfall mit den für 2004 typischen Emissions-
verhältnissen angesehen werden (siehe G. 13.1 Luft-
schadstoffe Flugverkehr, Ingenieur-Büro Janicke).

Prognosenullfall 2015, der die Entwicklung des Flug-
hafens Frankfurt Main ohne die Realisierung des Be-
antragten Vorhabens bis zum Prognosehorizont 2020 
beschreibt. Flugbewegungen und Emissionen beru-
hen auf Prognosen für den Zeithorizont 2020.

Prognosefall 2015 mit einer neuen Landebahn nord-
westlich des heutigen Flughafengeländes und einem 
neuen Abfertigungsbereich auf der ehemaligen US 
Air Base im Süden des Flughafens. Flugbewegungen 
und Emissionen beruhen auf Prognosen für den Zeit-
horizont 2020. 
 Mit einem Schreiben vom 16. Dezember 2005 ist 
die Fraport AG durch das Hessische Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (HM-
WVL) aufgefordert worden, die Luftverkehrsprognose 
zu aktualisieren und die Auswirkungsbetrachtungen 
an etwaige neue Prognoseergebnisse anzupassen. 
Dies hat insbesondere den in Blick zu nehmenden 
„Planungshorizont“, der gemäß dem Schreiben min-
destens auf das Jahr 2020 zu erweitern ist, betroffen. 
Demzufolge sind die oben genannten Gutachter 
aufgefordert worden, ihre Gutachten den neuen Jah-
resdaten anzupassen. Die Ende Dezember 2006 ab-
gegebenen Gutachten aktualisierten ihre Prognosen 

auf die Szenarien 2005 „Ist-Situation“, 2020 „Progno-
senullfall“ und 2020 „Prognosefall“. Die veränderten 
und hinzugefügten Sätze und Tabellen in dem Text 
der jeweiligen Gutachten sind im Vergleich zu der 
Version 2004 mit gelben Markierungen hervorgeho-
ben worden.
 Das Gutachten Ingenieur-Büro Janicke ist in dem 
am 24.11.2006 abgegebenen Gutachten (Version II) 
zu den folgenden Ergebnissen gekommen:
 

1. In den Ausbreitungsrechnungen wurden
Emissionen bis 600 m über Grund berück-
sichtigt.

2. Die Referenzhöhe, bis zu der die Flug-
verkehr Emissionen aufgeführt werden, ist 
Sache der Konvention. Für die folgende 
Betrachtung wurde 1000 ft (305 m) 
gewählt.

3. Der Flugverkehr liefert erwartungsgemäß 
den Hauptbeitrag zu den Emissionen. 

4. Die LTO-Emissionen von HC, Benzol und 
CO stammen fast ausschließlich von 
Rollbewegungen. NO2 wird bei TakeOff 
freigesetzt.

5. Die NOX-Emission pro LOTO Zyklus nimmt
über die Jahre hin stetig zu.

6. Zunahme der CO-Emissionen vom Jahr 2005 
zum Jahr 2020 kann zum Großteil auf die 
längeren Rollzeiten zurückgeführt werden.

7. Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit 
dem Programmsystem LASPORT 1.6.1. 
durchgeführt, welches das Ausbreitungs-
modell LASAT 2.14 Lagransches Partikel-
modell nach Richtlinie VDI 3945 Blatt 3 
beinhaltet.

8. Die berechneten Konzentrationswerte stellen
Mittelwerte über eine horizontale Gitter-
masche und das Vertikalintervall von 0 bis 
3 m über Grund dar.

9. Die Konzentrationswerte sind durch 
Auszählen von Simulationspartikeln in einer 
Gitterzelle für ein vorgegebenes Zeitintervall 
ermittelt worden.

10. Sie besitzen deshalb eine statistische 
Unsicherheit, die vom Programm LASAT 
automatisch geschätzt wird.

11. In den durchgeführten Ausbreitungs-
berechnungen liegt die relative statistische 
Unsicherheit der Jahresmittel überall 
unter 1 %.

12. Im Vergleich der drei Szenarien machen 
sich die Verlagerungen der Emissionsorte 
hauptsächlich auf dem Flughafengelände 
und im unmittelbaren Nahbereich 
bemerkbar, insbesondere in der Nähe 
der neuen Landebahn und des neuen 
Abfertigungsbereiches.

13. Die Konzentrationsmaxima liegen in allen 
Fällen auf dem Flughafengelände.

14. Im Nahbereich des Flughafens bis etwa 
1 km Entfernung ist die ausgewiesene 
NO2-Konzentration deutlich niedriger als der 
in TA Luft 86 angegebene Schätzwert von 
60 % NOX, in Entfernungen zwischen 3 km 
und 10 km liefern beide Bestimmungs-
methoden vergleichbare Werte.

15. Ab ein paar Kilometern Entfernung vom 
Flughafen spiegeln die Unterschiede in den 
Konzentrationsverteilungen in erster Linie 
die unterschiedlichen Gesamtemissionen und 
meteorologischen Zeitreihen wider.

Das Gutachten G 13.4 Luftschadstoffe-Gesamtim-
missionen IVU Umwelt GmbH vom 29.12.2006 disku-
tiert die Ergebnisse seiner Untersuchungen wie folgt 
(wörtlich Zitate aus 5.4. Diskussion der Ergebnisse):

1.  Im Untersuchungsgebiet bewegen sich 
die Veränderungen der mittleren Gesamt-
immissionen von der Ist-Situation (2005) zum 
Prognosenullfall (2020) zwischen Abnahmen 
um 38 % und Zunahmen um 3 %.

2.  Bei den Maxima bewegen sich die Verände- 
rungen zwischen Abnahmen um 41 % und 
Zunahmen um 27 %.

3. Im Nahbereich liegen die Veränderungen 
der mittleren Gesamtimmissionen von der Ist-
Situation (2005) zum Prognosenullfall (2020) 
zwischen Abnahmen um 3 % und Zunahmen 
um 5 %. Die Veränderungen der Maxima 
liegen zwischen Abnahmen um 54 % und 
Zunahmen um 43 %.

4.  Vom Prognosenullfall (2020) zum Planungs-
fall (2020) nehmen im Untersuchungsgebiet 
die mittleren Gesamtimmissionen um bis 4 % 
zu. Die Veränderungen der Maxima bewegen 
sich zwischen Abnahmen von 4 % und 



10  Ärztliche Allgemeine / September 2012 11 Ärztliche Allgemeine / September 2012

Zunahmen um 14 %. Im Nahbereich nehmen 
die mittleren Gesamtimmissionen vom Prog-
nosenullfall (2020) zum Planungsfall (2020) 
um bis zu 11 % zu. Die Veränderungen der 
Maxima bewegen sich zwischen Abnahmen 
von 5 % und Zunahmen von 13 %.

5. Die immissionsseitigen Auswirkungen des
Flughafens haben ihren Schwerpunkt auf 
dem Flughafengelände selbst und fallen mit 
zunehmender Entfernung ab. Daher sind die 
direkt benachbarten Gemeinden am stärks-
ten von fl ughafeninduzierten Immissionen 
betroffen. In größerer Entfernung zum Flug-
hafen sind die Einfl üsse entsprechend gerin-
ger. Die Vergleiche mit absoluten Werten und 
der Fälle untereinander beziehen sich auf die 
Grenz- bzw. Richtwerte aus der Tabelle 5 -5 
(Tabelle 5-5 siehe Seite 45 d. Gutachtens).

6.  Bei dem unlimitierten Stoff NMVOC 
(non-methane volatile organic compounds) 
fi nden sich die höchsten Konzentrationen auf 
dem Flughafengelände. Von der Ist-Situation 
zum Prognosenullfall (2020) zeigen sich 
außerhalb des Flughafens Geländes keine 
nennenswerten Änderungen.

7. Bei CO liegen die Konzentrationen immer
unter dem verwendeten Richtwert. Generell 
verändern sich die Werte von 2005 nach 
2020 kaum und nehmen nennenswert nur 
auf dem Flughafengelände und dessen 
nächster Umgebung zu.

8. Bei NO2 fi nden sich in der Ist-Situation (2005)
entlang der Hauptverkehrsachsen, auf dem 
Flughafengelände und dessen direkter Umge-
bung Grenzwertüberschreitungen des Jahres-
mittelwertes von 40 µg/m3, der allerdings erst 
ab 2010 gültig ist.

9. Die prognostizierte Verbesserung der 
Emissionsminderungstechnik und der Rück-
gang der Hintergrundleistung führen 2020 
außerhalb des Flughafengeländes zu einem 
großfl ächigen Rückgang. Die Grenzwertüber-
schreitungen werden weniger und treten 
weiterhin entlang der Hauptverkehrsachsen, 
auf dem Flughafengelände und in dessen 
direkter Umgebung auf.

10. In Randgemeinden ist für NO2 in der Ist-Situ-
ation (2005) der zukünftige Grenzwert für den 
Jahresmittelwert von 40 µg/m3 mit Ausnahme 
des Ortsrands von Schwanheim eingehalten.

11. Im Prognosenullfall (2020) werden die 
Konzentrationen in den Randgemeinden 

zurückgehen. Ausbaubedingte Konzentra-
tionszunahmen um bis zu 2 µg/m3 erstrecken 
sich von Schwanheim/Niederrad über Höchst, 
Hattersheim, Eddersheim, Raunheim, Rüssels-
heim, Königstädten und Nordwestrand von 
Walldorf bis Zeppelinheim. In diesen Gemein-
den ist aber weiterhin von der Einhaltung 
des Grenzwertes auszugehen. Die stärksten 
Auswirkungen werden sich in Kelsterbach 
ergeben. Dort sind am Südrand Überschrei-
tungen des Grenzwertes möglich. 

12. Für Benzol liegen die Werte in allen drei 
Fällen praktisch überall unter dem Grenzwert.

13. Die PM10-Konzentrationen liegen in allen
drei Fällen ebenfalls fl ächendeckend deut-
lich unter dem Grenzwert, mit Ausnahme 
von zwei Bereichen im Untersuchungsraum 
außerhalb des Nahbereichs, die aufgrund 
lokaler Quellen in Grenzwertnähe kommen.

14. In den Randgemeinden wird PM10 mit 
Jahresmittelwerten von 20–30µg/m3 sowohl 
als Jahresmittel als auch für die Überschrei-
tungshäufi gkeit des Tagesmittelwertes in der 
Ist-Situation (2005) eingehalten. Abnahmen 
werden für den Prognosenullfall (2020) 
prognostiziert. Auch der Übergang zum 
Planungsfall (2020) bringt keine signifi kante 
Mehrbelastung für die Randgemeinden.

Aufbauend auf den nunmehr sehr optimistischen 
Ergebnissen und Schlussfolgerungen der beiden 
Gutachten führte Frau Dr. I. Tesseraux in ihrem 
Gutachten vom 17.12.2006 aus (wörtliche Zitate aus 
6. Zusammenfassende Ergebnisdarstellung Seite 67 
d. Gutachtens):

1. Bei keiner der berechneten Komponenten
kommt es im Planungsfall oder im Progno-
senullfall zu höheren Maximalwerten als in 
der Ist-Situation mit Ausnahme geringfügig 
höherer Werte bei NO2 im Planungsfall.

2. Der Planungsfall unterscheidet sich bei allen 
Komponenten wenig vom Prognosenullfall.

3.  Die Maximalwerte fi nden sich in für alle Kom-
ponenten außer PM10 und BAP im Bereich des 
Flughafens und für NO2 auch an Autobahnen.

4. Grenzwertüberschreitungen treten in allen 
Szenarien für Stickstoffdioxid auf, für Benzol 
nur im Flughafenbereich in der 250 m2-Aufl ö-
sung im Prognosenullfall und im Planungsfall.

5. Aktuelle Luftschadstoffmessungen im Umfeld
eines sehr verkehrsreichen Flughafens, dem 
Chicagoer O’Hare Airport, ergaben, dass die 
Luftbelastung in der Umgebung nicht höher 
ist als in großen Städten oder in der Umge-
bung von Industrieanlagen. Nach den Mes-
sungen und Berechnungen trifft dies auch für 
den Frankfurter Flughafen zu. Der Aufforde-
rung im Fazit der Studie zum Chicagoer Flug-
hafen, alle Bemühungen zur Minderung der 
gegenüber ländlicher Umgebung höheren 
Belastung fortzusetzen, sollte auch für das 
Umfeld des Frankfurter Flughafens gefolgt 
werden. Weiterhin zeigen die amerikanischen 
Messungen, dass keine Schadstoffkompo-
nente als typisch für Flughafenemissionen 
angesehen werden kann. Dies wird auch 
durch diesbezügliche Sondermessungen auf 
dem Frankfurter Flughafen gestützt.

6. Eine Studie in der Umgebung des Amster-
damer Flughafens (Health Council of the 
Netherlands 1999) ergab keine Hinweise 
darauf, dass die Luftverschmutzung in der 
Nähe von Flughäfen ein höheres Gesund-
heitsrisiko darstellt, als durch Emissionen des 
Kfz-Verkehrs belastete Stadtluft.

Nach der zusammenfassenden Darstellung der 
Ergebnisse der drei Gutachten konnte jeder Leser 
zu der beruhigenden Erkenntnis kommen, dass die 
Inbetriebnahme der neuen Landebahn mit keinen 
gesundheitlichen Gefahren von Seiten der durch die 
Triebwerke der Flugzeuge emittierten Schadstoffe 
verbunden sein wird. Ob der diesbezügliche Opti-
mismus der Gutachterin Frau Dr. Tesseraux berech-
tigt war, will ich mit Hilfe der in den Gutachten ver-
öffentlichten Ergebnisse näher untersuchen. Verlas-
sen wir aber zunächst für eine kurze Zeit das Thema 
der Umweltverschmutzung und widmen uns dem 
des Lärms zu. 

Gesundheitsschäden durch Lärm

Die Erkenntnis, dass Lärm zur Entstehung von ver-
schiedenen Erkrankungen führen kann, ist alt. Ge-
nauere Zusammenhänge zwischen dem durch 
Flugzeuge erzeugten Lärm und Herzerkrankungen, 
psychischen Erkrankungen und vor allem Hörschä-
den sind jedoch erst in den letzten drei Jahrzehnten 
des vergangenen Jahrhunderts gründlich untersucht 
und erarbeitet worden. Die Kausalität kann inzwi-
schen als unumstritten vorausgesetzt werden. Spä-
testens seit dem Internationalen Symposion über 

„Lärm und Krankheit“ welches vom 26. bis 28. Sep-
tember 1991 in Berlin stattgefunden hat(37) und an dem 
der Leiter des Institutes für Wasser-, Boden- und Luft-
hygiene des Bundesgesundheitsamtes Herr Prof. Dr. 
H. Lange-Asschenfeld, der Parlamentarische Staats-
sekretär des Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit Herr Dr. B. Wieczorek 
und der Präsident des Bundesgesundheitsamtes Herr 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. D. Großklaus nachlesenswerte 
Einführungsreden gehalten haben, sollte angenom-
men werden, dass die verantwortlichen Politiker und 
hohen Amtsträger schon vor 20 Jahren auf diesem 
umweltmedizinischen Gebiet das notwendige Maß 
an Verständnis und Wissen besessen haben. In dem in 
der Schriftenreihe des Vereins für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene, Band 88, herausgegebenen Bericht über 
dieses Symposium können wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen vieler international bekannter Forscher 
zur gesundheitlichen Schädlichkeit des Lärms nach-
gelesen werden. Viele neue Erkenntnisse sind in der 
Zwischenzeit hinzu gekommen.(11, 12, 24, 42, 44, 48, 49, 77, 78)

 Der damalige Parlamentarische Staatssekretär im 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit Herr Dr. B. Wieczorek (CDU) führte 
damals 1991 aus:

„Die Belastung unserer Bevölkerung durch Lärm 
wird manchmal als bloße Belästigung angesehen 
und verharmlost, in ganz extremer Weise etwa 
durch den Hinweis, dass Lärm noch niemanden 
umgebracht hat. Dies ist mit Sicherheit eine 
völlig falsche Bewertung. Lärmbekämpfung 
stellt daher aus vielen Gründen mit Recht einen 
Schwerpunkt der Umweltpolitik der Bundes-
regierung dar.“(37) 

Obwohl die Wissenschaft bereits damals in zahlrei-
chen Publikationen den Zusammenhang zwischen 
verschiedenen Erkrankungen des Kreislaufs und der 
Psyche und einer Lärmbelästigung als erwiesen be-
trachtet hat, war die Politik einer anderen Meinung. 
Das lässt sich besonders gut an der Frage der legisla-
tiven Grenzwertentscheidungen illustrieren. Herr Dr. 
B. Wieczorek sagte dazu:

„Bisweilen wird gefordert, Lärmschutzgrenz-
werte sollten durch die Wissenschaft bestimmt 
werden, die auf Grund ihrer Untersuchungen 
am besten wisse, wie Lärm auf Menschen wirke. 
Hier stellt sich natürlich sofort eine Reihe von 
Fragen. Kann die Wissenschaft im Bereich der 
Lärmwirkung bereits so unanfechtbare Aussagen 
machen, dass ihre Umsetzung in die Form von 
Grenzwerten, innerhalb eines Gesetzes oder 
einer Verordnung, mit allen Konsequenzen ihrer 
rechtlichen Bindungswirkung gerechtfertigt 
oder gar unabweisbar ist? Ich glaube hier wird 
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deutlich, dass die Wissenschaft diese Rolle der 
letzten Instanz nicht übernehmen kann oder 
auch nicht anstreben sollte. Politik und Wissen-
schaft sind auf Partnerschaft und Dialogbereit-
schaft angewiesen, aber mit klarer Trennung der 
Zuständigkeit.“(37)

Dieser Meinung schließt sich 21 Jahre später auch 
das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig an, in dem 
es in der Begründung seines Urteils vom 4. April 2012 
zum Ausbau des Frankfurter Flughafens ausführt:

„Eine Verletzung gesetzlicher Nachbesserungs-
pfl ichten kann gerichtlich erst festgestellt 
werden, wenn evident ist, dass eine ursprüng-
liche rechtmäßige Regelung zum Schutz der Ge-
sundheit aufgrund neuer Erkenntnisse oder einer 
veränderten Situation untragbar geworden ist 
(BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2011 a. a. O. Rn 
38). So liegen die Dinge hier (in Frankfurt) 
ersichtlich nicht. Um dies festzustellen, ist eine 
Gesamtschau der lärmmedizinischen Erkenntnis-
se erforderlich. Die von Klägern zitierten neues-
ten Studien mögen Anlass geben, die gesetzlich 
normierten Werte im Rahmen ihrer spätestens 
2017 anstehenden Überprüfung, die der Gesetz-
geber in § 2 Abs.3. FluglärmG selbst angeordnet 
hat, kritisch zu hinterfragen. Zu berücksichtigen 
ist allerdings, dass die Ergebnisse dieser Studien 
in der Fachwissenschaft ihrerseits kontrovers 
diskutiert werden. Auch nach aktuellem Stand 
der lärmmedizinischen Forschung ist deshalb 
nicht davon auszugehen, dass der Gesetzgeber 
mit den in § 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a FluglärmG 
festgelegten Auslösewerten derzeit die ihm 
zukommenden Einschätzungs-, Wertungs- und 
Gestaltungsspielraum überschritten hätten. 
(Urteil vom 13. Oktober 2011 a. a. O. Rn.169)“

Wie können diese Ausführungen, die auch heute noch 
ihre Aktualität besitzen, verstanden werden? Sicher als 
ein Hinweis auf die Weisheit, welche nicht nur in den 
demokratisch regierten Ländern gilt und lautet:

„Verehrte Wissenschaftler ihr sollt weiter 
forschen und Ergebnisse liefern. Da ihr aber über 
die Ergebnisse eurer Forschung häufi g kontro-
verser Meinung seid, muss uns, dem Richter und 
dem Politiker die Entscheidung darüber überlas-
sen werden, wann diese Ergebnisse in die 
Gesetze oder Verordnungen „zum Wohle des 
Volkes“ eingebracht werden“. 

Wie diese Meinung auf das „Volk“ übertragen werden 
soll, zeigt die kürzlich in München stattgefundene 

Bürgerentscheidung in der Sache der geplanten drit-
ten Landebahn. Auch hier sprechen sich inzwischen 
der Ministerpräsident des Landes Bayern und einige 
andere einfl ussreiche Politiker dafür aus, die Entschei-
dungen der Münchener Bürger nicht zu akzeptieren 
und den Ausbau des Flughafens weiter zu fördern. 
 Schon in der Schriftenreihe des Vereins für Was-
ser-, Boden- und Lufthygiene(37) über dieses Sympo-
sium Lärm und Krankheit herausgegebenen Bericht 
können wissenschaftliche Veröffentlichungen vieler 
international bekannter Forscher zur gesundheitli-
chen Schädlichkeit des Lärms nachgelesen werden. 
Inzwischen forschen verschiedene Wissenschaftler 
sowohl in Europa als auch in den USA und Australi-
en über das Thema „Auswirkungen des Lärms auf die 
Gesundheit der Betroffenen“ seit Jahren weiter und in-
tensiv. So erschien in 2012 eine weitere Studie aus dem 
Projekt RANCH (Road Traffi c and Aircraft Noise Ex-
posure and Children’s Cognition and Health), in dem 
die Queen Mary Universität London, die Universitäten 
Stockholm und Göteborg, die Universität Madrid und 
The National Institut of Public Health and Environ-
ment der Niederlande zusammengeschlossen sind, 
zum Thema Lärmwirkung auf die Gesundheit und Ur-
teilsfähigkeit der Kinder(11, 12). Die Autoren führen aus:

“Aircraft noise exposure at school was signifi cant-
ly associated with poorer recognition memory and 
conceptual recall memory after adjustment for 
nitrogen dioxide levels”. “Aircraft noise exposure 
was also associated with poorer reading com-
prehension an information recall memory after 
adjustment for nitrogen dioxide levels”. 

Die Fluglärmwerte sind direkt in den Schulen gemes-
sen worden. Sie schwankten zwischen 34–68 dB, wo-
raus ein Mittelwert und eine Standardabweichung 
von 54±10,6 dB (n=719) berechnet wurde. Die ermit-
telten NO2-Werte, die in dieser Studie ebenfalls direkt 
in der Schule gemessen worden sind, schwankten 
zwischen 46 und 59 µg/m3.
 Vergleichbare mittlere Lärmwerte werden in 
Privatwohnungen im Bereich der Einfl ugschneisen 
ermittelt und vergleichbare Konzentrationen des 
NO2 werden in der Messstation auf dem Lerchesberg 
gemessen. Deshalb muss damit gerechnet werden, 
dass Kinder in der Martin Buber Schule und anderen 
vom Fluglärm betroffenen Schulen und Kindergärten 
im Bereich der An- und Abfl ugschneisen vergleich-
baren gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind. 
Keine der hier zitierten, zwischen 2005 und 2012 er-
schienenen Publikationen(11, 12, 24, 44, 77) einschließlich 
der 2005 erschienenen Nationalstudie in England(78), 
die über Lärmauswirkung auf die Gesundheit der 
Kinder berichteten und an insgesamt 6000 Kindern 
durchgeführt worden sind, liefert Hinweise auf die 
Feststellung des Bundesverwaltungsgerichtes, dass 

dieses Thema in der „Fachwissenschaft kontrovers 
diskutiert wird“ (siehe Seite 51 Nr. 155 der Urteils-
begründung), Auf welche kontroverse Diskussionen 
sich das Bundesverwaltungsgericht in seiner Urteils-
begründung bezieht, ist den Ausführungen nicht zu 
entnehmen. 
 Alle diese Bemühungen der Wissenschaft hatten 
für eine ernsthafte Auseinandersetzung des Gesetz-
gebers mit dem Lärm, wie am Beispiel der neuen 
Landebahn in Frankfurt am Main hunderte Male am 
Tag „hörbar“ ist, bisher keinen Einfl uss. Man könn-
te glauben, dass die den Flughafen betreibende und 
ausbauende Aktiengesellschaft sowie die für den 
Ausbau vom Flughafen zuständigen Behörden und 
Politiker wissenschaftliche Ergebnisse zu diesem 
Thema nicht kannten oder als absicherungsbedürftig 
erachtet haben und deshalb die Gutachtenaufträge 
an Nichtwissenschaftler vergeben haben. Allerdings 
unterliegen Gutachten keiner fachlichen Kontrolle, 
wie dies im Gegensatz zu wissenschaftlichen Publi-
kationen grundsätzlich Pfl icht ist. 
 Dass der Ausbau des Flughafens mit Lärm-
problemen verbunden sein wird, wusste man 
spätestens 2006. Zu dieser Zeit haben nämlich 
Dipl. Psychologe Dirk Schreckenberg und Mar-
kus Meis ein Gutachten im Auftrag des Regiona-
len Dialogforums Flughafen Frankfurt(66) über 
„Belästigung durch Fluglärm im Umfeld des Frank-
furter Flughafens“ verfasst. Eine ungewöhnlich 
große Anzahl von 2312 Personen, die in der Um-
gebung des Flughafens Frankfurt am Main wohn-
ten (Radius 40 km), wurden zu deren gesundheits-
abhängigen Lebensqualität (HQoL) sowie zu der Ab-
hängigkeit der Lebensqualität von der Umgebung, in 
der sie wohnen, „Face to Face“ mit Hilfe eines Frage-
bogens befragt. Die Autoren des Gutachtens haben die 
Ergebnisse der Befragung wie folgt zusammengefasst:

1. Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass 
die Bewohner des Rhein-Main-Gebietes 
durch Fluglärm stärker als Durchschnitt der 
Bewohner in Hessen und auch in der gesam-
ten Bundesrepublik gestört und belästig sind.

2. Beim Beschwerdedruck und bei der be-
richteten Erschöpfung konnten Unterschiede 
in Abhängigkeit der Flugbelastung identifi -
ziert werden.

3. Bei den Ergebnissen des Gutachtens ist zu 
beachten, dass sämtliche erhobenen Gesund-
heitsdaten von den Anwohnern abgefragt 
wurden. Diese Daten spiegeln die subjektiv 
empfundene Gesundheit der Befragten wider, 
die nicht durch ärztliche Untersuchungen 
oder Sekundärdaten ergänzt wurden.

Im Jahr 2009 ist im Auftrag des Amtes für Gesund-
heit der Stadt Frankfurt am Main ein Bericht „Flug-

lärm und Gesundheit-Ergebnisse epidemiologischer 
Studien-Literaturübersicht Ergänzende Auswertung 
der RDF-Belästigungsstudie um Fragen zur Gesund-
heit“ erschienen(67). Es handelt sich hierbei nicht um 
eine neue „Studie“. Vielmehr ist es dasselbe Gutachten, 
welches 2005 vom Regionalen Dialogforum Flughafen 
Frankfurt in Auftrag gegeben worden ist und damals 
von Schreckenberg & Meis verfasst wurde(66). Diesmal 
veränderte sich die Autorenschaft und zwar erheblich. 
Der Erstautor D. Schreckenberg ist diesmal nicht mehr 
als „ZEUS GmbH Zentrum für angewandte Psycholo-
gie, Umwelt und Sozialforschung Bochum“ sondern 
als „Schreckenberg Consulting&Research Hagen“ (s. 
hierzu Empfehlungen der AWMF(1)). Als Koautoren ka-
men in dieser Publikation Herr Prof. Dr. Th. Eikmann, 
Frau Prof. Dr. C. Herr(31) und Frau Dipl. Ing. A. Nieden, 
Gießen, sowie für das Gesundheitsamt Frankfurt am 
Main Frau PD. Dr. med. U. Heudorf hinzu. Bemer-
kenswert ist, dass diese Personen an dem Gutachten 
2006 nicht mitgearbeitet haben. Die wissenschaftliche 
Beratung bei der Erstellung des Gutachtens 2006 lag 
bei Herrn Prof. Dr. Rainer Guski et al. Frau PD Dr. med. 
U. Heudorf ist jedoch dieselbe, Autorin, die zwei Jah-
re später in der Nr. 7 des Hessischen Ärzteblattes 2012 
die NORAH Studie zu den Fluglärmauswirkungen vor-
gestellt hat (siehe auch Literaturverzeichnis(32)). 
 2010 erscheint eine weitere Veröffentlichung zu 
demselben Thema, diesmal im International Journal 
of Environmental Research and Public Health(68). Und 
wieder wechselt die Autorenschaft. Dieselben Befrag-
ten, dieselben Ergebnisse. Der Erstautor D. Schre-
ckenberg, wird wieder als ZEUS GmbH und M. Meis, 
Ch. Peschel und Th. Eikmann, als Mitautoren, vorge-
stellt. Im Vorwort zu dem vom Gesundheitsamt nun-
mehr neu aufgelegten Gutachten aus dem Jahr 2006 
führt die Leiterin des Amtes für Gesundheit der Stadt 
Frankfurt am Main Frau Dr. Sonje Stark u. a. aus:

„Es zeigt sich, dass einerseits der Gesundheitszu-
stand der befragten Anwohner in der Region um 
den Flughafen (Stand 2005) nicht negativ vom 
Bundesdurchschnitt (Stand 2008) abweicht, dies 
ist grundsätzlich ein positives Signal. Andererseits 
gibt es eine hohe Rate von Fluglärm-Belästigten 
in unserer Region.“

Diese Schlussfolgerung ist wörtlich den Ausführungen 
der Autoren der jetzt vorgestellten „Studie“ entnom-
men. Demgegenüber fi ndet sich eine solche Aussa-
ge im Gutachten aus dem Jahr 2006 nicht. Erstens ist 
der Gesundheitszustand der befragten Anwohner nie 
untersucht, sondern nur durch Befragung hinterfragt 
worden. Schreckenberg & Meis schreiben, wie oben 
zitiert selbst dazu, dass diese Daten eine „subjektiv 
empfundene Gesundheit widergeben“. Zweitens ist 
ein Vergleich mit einem „Bundesdurchschnitt“, von 
dem nicht bekannt gegeben wird, wie dieser ermittelt 
worden ist, so nicht zulässig.
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Wenn die Autoren des vom Gesundheitsamt unter 
dem Titel „Studie“, jetzt das unter anderem Namen 
wiederveröffentlichte frühere Gutachten Schrecken-
berg & Meis aus dem Jahr 2006 auf Seite 84 veröffent-
lichen und ausführen:

„Die Annahme, dass die Flugverkehrsgeräusch-
belastung am Frankfurter Flughafen neben 
anderen Faktoren direkt auf die Gesundheit 
(Gesundheitsbeschwerden, Erkrankungen, 
Medikamenteneinnahme) der exponierten 
Bevölkerung einwirkt, konnte in der vorliegen-
den Studie insgesamt nicht bestätigt werden“. 
„Wurden etwa in älteren Studien, in denen sehr 
hohe Fluglärmbelastungen untersucht wurden, 
signifi kante Zusammenhänge zu Blut(hoch)druck 
und Herz-Kreislauf-Erkrankung gefunden, so 
fallen diese in neueren Untersuchungen geringer 
aus oder sind nicht nachweisbar.“

So widersprechen sie den Aussagen, die im Gutach-
ten 2006 gemacht worden sind(66). Selbst ein gutmü-
tiger und vom Lärm nicht belästigter Leser merkt, 
dass diese Aussagen über das in der Wissenschaft 
zulässige Maß an Annahmen und Vermutungen, die 
in einer „wissenschaftlichen Publikation“ zulässig 
sind, weit hinaus gehen. Das umso mehr, als in der 
Publikation Angaben darüber fehlen, um welche 
„neueren Untersuchungen“ es sich handeln könnte. 
Wenn unter 5.1.1. der zitierten „Studie“ des Gesund-
heitsamtes auf die Publikation von Erikson et al 
(2007) hingewiesen wird(24), so ist darauf hin zu be-
merken, dass die schwedische Forscherin und ihre 
Mitarbeiter bei einer Zunahme des Fluglärms jen-
seits von 50 dB um 5 jeweils dB eine Zunahme des 
Blutdrucks um etwa 10 % ermittelt haben. Bei einer 
derart wichtigen medizinischen Feststellung ist es 
auch die Pfl icht eines Wissenschaftlers anzugeben, 
dass in der zitierten Studie von Frau Erickson et al. 
411 Männer (es waren nur Männer in dieser Studie) 
teilgenommen haben und der Fluglärm auf 65 dB 
begrenzt war. Die Hälfte der Untersuchten waren 
Diabetiker und Hypertoniker zugleich.

Die Originalaussage in dieser Studie:

„Our results suggest, that aircraft noise exposure 
is associated with an increased risk of developing 
hypertension”.

besagt, dass Fluglärm bei Menschen, die bereits an 
einem Hohen Blutdruck leiden, den Blutdruck weiter 
ansteigen lässt. Und es handelt sich hierbei nicht um 
suggestive Befragungen oder Antworten von Befrag-
ten, wie im Gutachten von Schreckenberg & Meis, 
sondern um direkte Messungen des Blutdruckes.

Die Konsequenzen aus solcher Feststellung mögen 
einem Psychologen nicht bekannt sein. Es wäre je-
doch Pfl icht eines an der „Studie“ beteiligten Arztes, 
dem Leser zu erklären, dass der Anstieg des Lärmpe-
gels von nur 60 dB auf 70 dB, wie dies in Frankfurt 
in einem Minutentakt gemessen werden kann, bei 
einem Hypertoniker den Blutdruck um 20 % an-
steigen lässt. Wer einen Blutdruck von 150 mm Hg 
systolisch hat, bei dem steigt der Blutdruck auf 180 
mm Hg an. Bei einem Blutdruck von 180 mm Hg 
systolisch muss mit einem Anstieg auf über 210 mm 
Hg und mit der Gefahr eines Hirnschlags gerechnet 
werden! 
 Über die Tatsache, dass sich die Intensität des 
durch Flugzeuge erzeugten Lärms, durch die Inbe-
triebnahme der neuen Landebahn in Frankfurt Main 
im Vergleich zu der Vergangenheit vervielfachen 
wird, dürften trotz der zitierten Feststellungen in der 
Studie alle jene, die für den Bau dieser Landebahn die 
Verantwortung getragen haben, sich spätestens 2006 
im Klaren gewesen sein. Der Lärm in den betroffenen 
Anfl ugs- und Abfl ugschneisen über stark bewohnten 
Gebieten ist inzwischen zu einer körperlichen uner-
träglichen Qual geworden. Neben der Lautstärke der 
Turbinen des überfl iegenden Flugzeuges sind es die 
Anzahl der nacheinander folgenden hunderte von 
Flugbewegungen pro Tag und die geringe vertikale 
Distanz der Flugzeuge zum Grund, welche täglich 
die vom Grundgesetz jedem Bürger zustehende kör-
perliche Unversehrtheit verletzen. Die Situation, wie 
sie zur Zeit besteht, lässt die Vermutung zu, dass der 
Betreiber der Landebahn, die zuständigen Behörden 
und die Politiker aller Parteien des Landes Hessen 
die Inbetriebnahme des Frankfurter Flughafens ohne 
Rücksicht auf die Gesundheit der betroffenen Men-
schen durchgesetzt haben. Vieles deutet daraufhin, 
dass die Verantwortlichen von den Erkenntnissen 
der Forschung der letzten 40 Jahre entweder unzurei-
chende Kenntnisse hatten oder die Möglichkeit, die 
Ihnen Gesetze und die Rechtsprechung geben, voll 
ausgenutzt haben.

Bereits kurz nach der Eröffnung der neuen Lande-
bahn schreibt „Der Spiegel“ (52/2011):

„Dass es so laut werden würde, hätten man 
sich einfach nicht vorstellen können, sagen viele 
Demonstranten. Und auch die Regierenden in 
Wiesbaden scheinen erst jetzt zu realisieren, dass 
auch Schulen Kindergärten, Altenheime und Arzt-
praxen in der neuen, zusätzlichen Einfl ugschneise 
des verkehrsreichsten Flughafens liegen.“

Nur wenige Wochen später berichtet „Der Spiegel“ 
5/2012 

„Der Krach der Flieger ist viel lauter, als es die 
Planer und Politiker den Bürger je angekündigt 
hatten. Der hessische Verkehrsminister Dieter 
Posch (FDP), dessen Behörde den Ausbau ge-
nehmigte, räumt das auch ein: Die zusätzlichen 
Lärmbelastungen durch die neue Landebahn 
„haben uns in dieser Intensität überrascht“. Für 
die Anwälte der Bürgerinitiativen beweist dieses 
Eingeständnis, dass die zu erwartende Lärmbe-
lastung nicht korrekt bewertet wurde und man 
die Bahn somit zu Unrecht genehmigt hat.“

Der erwähnte Minister, der inzwischen nicht mehr 
im Amt ist, ist möglicherweise weder vom Betreiber 
des Flughafens noch von seinen zuständigen Mitar-
beitern über das Thema des Lärmschutzes informiert 
worden ist. Seine Aussage macht zugleich deutlich, 
wie wenig gründlich wichtige, die Gesundheit der 
Menschen betreffenden Probleme, die durch den 
Flughafenausbau zwangsläufi g entstehen, durch-
dacht und ex ante berücksichtigt worden sind. Da 
die Lärmauswirkungen jedem Planer eines so großen 
Projektes bekannt sein mussten, ist ex post kaum vor-
stellbar, dass man dieses Thema vergessen hat. Kann 
es sein, dass es zu jenen „weniger wichtigen“ gehörte, 
die man trotz der Kenntnis seiner Brisanz nicht auf 
die Prioritätenliste der dringend zu berücksichtigen-
den Probleme gesetzt hat?
 Dass die Politik und die Wirtschaft Verbündete 
hat, kann dem Leitartikel von Herrn Werner D’Inka, 
Mitherausgeber der so unabhängigen Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung, vom 17. Januar 2012 entnom-
men werden. 
 Unter dem Titel „Sägen am Ast“ rügt Herr Werner 
D’Inka die Lärmgeplagten in dem er schreibt:

„Fast alle wollen Fliegen, aber niemand will Flug-
lärm. Diese Haltung wurzelt so tief in uns wie 
der Wunsch nach Festmahl ohne Abwasch oder 
Klavierspiel ohne Üben.“

„Ohne Weltfl ughafen wäre Frankfurt keine eu-
ropäische Finanzmetropole, und ebenfalls per du 
wäre der Anspruch, sich mit London oder Paris 
zu messen. Es ist der Flughafen, der Frankfurt zu 
dem macht, was die Stadt ist und sein will.“

„Doch den Fluglärm gibt es jetzt, und die Zu-
kunft ist fern. Darin liegt das Verführerische des 
Protests. Frankfurt würde nicht über Nacht ein 
verarmtes Provinznest, hätte es keinen Weltfl ug-
hafen mehr. Aber das sorglose Segen am Ast, 
auf dem man sitzt, bleibt nur eine Weile folgen-
los, nicht für immer.“

Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Deshalb 
wird auch ein Kommentar schnell vergessen. Umso 
wichtiger ist es in Erinnerung zu rufen, dass die Stadt 
Frankfurt am Main seit Jahrhunderten kein „verarm-
tes Provinznest“ ist. Sie war auch dann kein Provinz-
nest, als ihre Bürger noch nicht wussten, dass das 
Fliegen überhaupt möglich sein wird und der Begriff 
„Flughafen“ noch unbekannt war. Trotzdem lohnt 
es sich, über das was ein „kluger Kopf“ in der so ge-
schätzten FAZ am 17. Januar 2012 von sich gegeben 
hat, nachzudenken. Denn es gibt zu dem Lärm auch 
andere Meinungen, von kompetenteren Köpfen. 
Über diese möchte ich nachfolgend berichten. 

Entschließung des Deutschen Ärztetages 2012

Der 115. Deutsche Ärztetag der in diesem Jahr vom 
22.05.–25.05.2012 in Nürnberg stattgefunden hat, hat 
in einem Beschluss den Bundesrat, die Bundesregie-
rung und die Landesregierungen sowie die Gesund-
heitsministerkonferenz aufgefordert, die Bevölke-
rung in Deutschland nachhaltig und umfassend vor 
den Folgen des durch den Flugverkehr verursachten 
Lärms sowie vor Luftverschmutzung zu schützen.

Der 115. Deutsche Ärztetag forderte, das sämt-
liche Regelungen für den Flugbetrieb so angelegt 
werden müssen, dass sie eindeutig vorrangig 
den Schutz der Bevölkerung adressieren und erst 
nachrangig die Wirtschaftlichkeit der Fluganbie-
ter und Flughäfen.
 Ein gesundheitsgefährdender Flugbetrieb kann 
aus Sicht des Ärztetages nie wirtschaftlich sein.

Ferner heißt es:

Die bestehenden Regelwerke sind nicht in der 
Lage, die Bevölkerung wirksam zu schützen. Es 
gibt einen offensichtlichen Widerspruch zwi-
schen den Landesimmissionsschutzgesetzen, dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz und dem Flug-
lärmgesetz dergestalt, dass Fluglärmgesetz die 
schlechteste Schutzwirkung vor Lärm entfaltet. 
Dies wird noch verstärkt, wenn die quellenspe-
zifi sche Wirkung des Fluglärms betrachtet wird. 
Die Grenzwerte im Fluglärmgesetz sind deutlich 
zu hoch und stehen in einem offensichtlichen 
Widerspruch zu vorhandenen Evidenz aus natio-
nalen und internationalen Studien. Erschwerend 
kommt hinzu, dass Lärmberechnungsverfahren 
der Problematik der Einzelschallereignisse nicht 
wirklich gerecht werden. Dies ist unhaltbar, da 
damit Risiken verharmlost und Kausalitäten sowie 
Verantwortlichkeiten verdeckt werden.
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Der Deutsche Ärztetag 2012 führt fort:

Im Ergebnis entstehen durch die unzureichende 
Gesetzgebung zum Schutz der Bevölkerung vor 
Fluglärm u. a. folgende Probleme bzw. Problem-
felder:

— Die Bevölkerung wird vermeidbaren Risiken 
durch Lärm und Emissionen ausgesetzt, die 
alle Bereiche des Lebens betreffen, so den 
Aufenthalt im Freien, das Lernen in Schulen, 
Wohnräume, Erholungsgebiete sowie viele 
soziale Interaktionen u.a.m.

— Es werden vermeidbare Gesundheits-
störungen und Krankheiten ausgelöst.

— Durch falsche Defi nition von Grenzwerten 
werden kausale Auslöser negiert und damit 
letztlich die Verantwortlichkeiten für die 
Schädigungen verdeckt.

Es ist nicht hinnehmbar, wirtschaftliche Interes-
sen wider besseren Wissens fl ächendeckend zu 
Lasten der Gesundheit und der Lebensqualität 
der Bevölkerung durchzusetzen. Gerade weil es 
aus vielen Studien klare Hinweise und Belege 
für schädigende Wirkungen der Flugemissionen 
gibt, muss hier dringend ein Paradigmenwechsel 
stattfi nden. 
 Aus der Sicht der Ärzteschaft hat Präventi-
on immer Vorrang vor der Therapie eindeutig 
vermeidbarer Krankheiten. Ärzte sollten dann 
behandeln, wenn es sein muss. Ärzte haben 
die Pfl icht, auf Missstände hinzuweisen, um die 
Bevölkerung vor unnötigen Gesundheitsgefahren 
zu warnen.

Die obigen Ausführungen mahnen und warnen. Po-
litiker von Bund und Ländern sollten dringend über 
diese Ausführungen von sachkundigen Medizinern 
nachdenken und ihre bisherigen Positionen überprü-
fen. Die Journalisten mögen die Entschließung des 
Deutschen Ärztetages nicht als Lamento, sondern als 
Sorge um die Gesundheit von Menschen betrachten. 
Diese Entschließung zeigt deutlich, an welchem Ast 
die Säge angesetzt worden ist. Es ist eine sehr ernste 
Angelegenheit, die viele Menschen betrifft und mit 
der keine Polemik betrieben werden sollte. 
 Damit möchte ich die kurzen Hinweise auf Lärm-
schutz und Lärmintensität in der Hoffnung, dass die 
Entschließung des Ärztetages 2012 ein Erfolg be-
schieden sein wird, beenden und zu dem „unsicht-
baren und akustisch nicht wahrnehmbaren“ gesund-
heitlichen Problem, der Luftverschmutzung durch 
Flugzeugabgase, zurückkommen. 

Kurzer Einblick in die Geschichte der 
Forschung über Luftverschmutzung

Hinsichtlich der gesundheitlichen Folgen der Luft-
verschmutzung kann die Wissenschaft auf noch län-
gere Erkenntnisse als beim Lärmschutz zurückgrei-
fen. Zwar betrafen die aufgetretenen Erkrankungen 
primär nicht Flugzeugabgase, sondern durch die In-
dustrie erzeugte Luftverschmutzung. Deren Folgen 
waren jedoch von Beginn an viel dramatischer als 
die Auswirkungen des Lärms, weil sie innerhalb von 
Stunden und Tagen zum Tod vieler Menschen führ-
ten. Das war damals so schockierend, dass das Prob-
lem der Umweltverschmutzung seither international 
thematisiert worden ist. 
 Die erste wissenschaftliche Veröffentlichung 
über Todesfälle infolge Luftverschmutzung durch 
Schadstoffe erschien im Jahre 1936. Darin berich-
tete J. Firkert(26) über einen Vorfall, in der Zeit vom 
1. bis 6. Dezember des Jahres 1930 im Maas-Tal, Bel-
gien, zwischen Liège und Huy (Belgien), bei dem 
mehrere Tausend Menschen schwere asthmaähnli-
che Symptome erlitten. Tausende Betroffene, meist 
Kinder und ältere Menschen klagten über Schmer-
zen im Brustkorb, Herzrasen und akute Luftnot. 
63 Menschen starben innerhalb von drei Tagen. Als 
Verursacher der akuten Beschwerden ist von einer 
Kommission, der fünf Professoren der Universität 
Liège angehört haben und die mit der Aufklärung 
des tragischen Ereignisses beauftragt wurden, das 
Schwefeldioxid (SO2) identifi ziert worden. Als Quel-
le des giftigen Stoffes nahm die Kommission, die 
entlang des Flusses Maas angesiedelte Industrie an. 
In späteren Veröffentlichungen wurde auch die Be-
teiligung von Fluorverbindungen als Ursache dieser 
Intoxikation diskutiert(61). 
 In den folgenden Jahren ereigneten sich zahl-
reiche weitere durch die Luftverschmutzung be-
dingte Todesfälle aufgrund akuter Erkrankungen 
der Lunge und des Herzens. Berichte über durch 
Luftverschmutzung bedingte Todesfälle in Donora 
(Pennsylvania,USA)(74) und Erkrankungen, die durch 
den Smog in London verursacht wurden, haben 
den kausalen Zusammenhang zwischen Luftver-
schmutzung und tödlichen Erkrankungen bestä-
tigt(7, 22, 34, 40, 63, 64, 71). Schließlich erschienen ab den 
fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu-
sammenfassende Review-Berichte, die endgültig 
Licht in die bis dahin nicht immer klare Ätiologie der 
Ereignisse gebracht haben(6, 9, 16, 47, 70, 71). 
 In den zitierten Publikationen kann nachgelesen 
werden, dass die Erkrankungen, welche durch Luft-
verschmutzung verursacht werden, keineswegs erst 
bei akut toxischen Konzentrationen der Schadstof-
fe beobachtet werden. Vielmehr ist eine langzeitige, 
mehrere Jahre andauernde chronische Exposition auf 
geringere Mengen verschiedener chemischer Verbin-
dungen ebenso gefährlich und schließlich zum Tode 

führend. Darauf bezieht sich nicht nur die Entschlie-
ßung des Deutschen Ärztetages, sondern darin liegt 
auch die Bedeutung der in dem Kieler Gutachten aus 
dem Jahr 1999 erwähnten „Vorsorgewerte“ und „Um-
weltstandards“ zu sehen. 

Evidenz und Akzeptanz der neuen 
Gutachten zum Ausbau des Flughafens 
Frankfurt am Main

Über Gefahren und Konsequenzen des Flughafen-
ausbaus wurden die betroffenen Bürger zu keinem 
Zeitpunkt umfassend unterrichtet. Vielmehr ist diese 
Angelegenheit mit dem Mantel des Schweigens zuge-
deckt worden. 
 Die im Auftrag der Fraport AG erstellten Gutach-
ten, auf deren Grundlage die Planfeststellungsbe-
hörde die notwendigen Genehmigungen erteilt hat, 
waren zwar nach der Fertigstellung 2006 im Inter-
net abrufbar. Deren Lektüre erforderte jedoch ent-
sprechendes Sachwissen, ohne das das Verstehen 
der komplizierten Inhalte kaum möglich ist. Wer die 
zahlreichen Gutachten des Planfeststellungsverfah-
rens studiert, merkt schnell, dass allein das Lesen 
nicht ausreicht, um alle dabei entstehenden Fragen 
zu beantworten. 
 So könnte man schnell zu Recht die Vermutung 
anstellen, dass auch viele der Entscheidungsträger 
nicht alles was in den Gutachten steht, verstanden 
haben. 
 Indes ist bekannt, dass das Hessische Landesamt 
für Umwelt und Geologie (HLUG) auf Ersuchen der 
Planfeststellungsbehörde (HMWVL) zu den konkre-
ten Fragen in den Gutachten Stellung genommen 
und die betreffenden Aussagen in den Luftschad-
stoffgutachten positiv beurteilt hat. In seinem Urteil 
vom 21.08.2009 (11 C 227/08) stützt sich der Hess-
VGH an zahlreichen Stellen auf die Beurteilung der 
Gutachten durch das HLUG (z. B. Rn 951, 956, 968). 
Die Akteneinsicht hat eine Reihe von Stellungnah-
men des HLUG zu den Luftschadstoffen zu Tage ge-
fördert. 
 Die „bodennahen“ Konzentrationen von Schad-
stoffen „in Zusammenhang mit dem Ausbau des 
Flughafens“ an Gutachter vergebenen Aufträge wa-
ren in Bezug auf die Ermittlung „klar formuliert“. 
Nicht klar war von Beginn an, mit welcher Genauig-
keit und ob überhaupt „ex ante“ wichtige Aussagen 
zum Thema der Luftimmissionen nach der Inbe-
triebnahme der neuen Landebahn gemacht werden 
können. Eine Antwort in den Gutachten auf diese 
Frage fi ndet sich nicht. Folgerichtig sind jene stark 
bewohnten Gebiete der Stadt Offenbach, Frankfurt 
am Main, Flörsheim, Kelsterbach aber auch Mainz, 
die durch die Inbetriebnahme der neuen Lande-
bahn im Oktober 2011 von Luftverschmutzung be-
sonders intensiv betroffen sind, in den Gutachten-

aufträgen nicht expressis verbis erwähnt und in die 
Untersuchungen nicht einbezogen worden. Hinzu 
kommt, dass bis zu der Inbetriebnahme der Lande-
bahn Nordwest in den sodann betroffenen Gebieten 
zu keinem Zeitpunkt Messungen der Konzentration 
von Schadstoffen, die durch den Kfz-Verkehr ver-
ursacht werden, durchgeführt worden sind. Somit 
standen beiden Gutachtern bei der Erarbeitung des 
Gutachtens keine vergleichenden Basisbelastungs-
werte zur Verfügung. Diese wären aber notwendig, 
um nach der (Lagrangesches Ausbreitungsmodell) 
ermittelten Konzentrationen zu gültigen Aussagen 
über die Zunahme der Belastung zu kommen. Das 
wäre auch notwendig, um die bimolekularen Reak-
tionen bei der Umsetzung des NOX in NO2 exakt be-
rechnen zu können(84).
 Das betrifft, wenn man zum Beispiel den Frank-
furter Süden betrachtet, insbesondere die Streuun-
gen der gaußförmigen Konzentrationsverteilung des 
NOX und NO2, die mit Entfernung von der Quelle eine 
starke Verdünnung der Abgasfahne bedeutet. Die von 
der Mörfelder-Landstraße ausgehende und bis zum-
Lerchesberg reichende mögliche Luftverunreinigung 
durch Kfz-Verkehr, die zwar immer wieder behauptet 
wird, ist in der Vergangenheit nie einer kontinuier-
lichen Überwachung durch eine Messstation unter-
zogen worden. 
 Die Autoren beider Gutachten(38, 41) haben für die 
gutachterliche Ergebnisdarstellung auf Daten, die 
in verschiedenen Untersuchungen, zum Teil bereits 
in den 1990er Jahren ausschließlich im Bereich des 
Flughafens Frankfurt am Main durchgeführt wor-
den sind, zurückgreifen müssen. Beide Gutachten 
untersuchten und beantworteten die Frage nicht, ob 
die Daten aus diesen alten Untersuchungen für Aus-
sagen, die sich auf das Jahr 2015 bis 2020 beziehen 
als Bezugs- oder Vergleichsgrößen für die Landebahn 
Nordwest überhaupt herangezogen werden dürften. 
Weil für die Szenarios 2020 keine Ergebnisse von 
Messungen angegeben werden können, haben das 
Ing. Büro Janicke und das IVU GmbH in den Gutach-
ten G 13.1 und G 13.4 computergestützte Berechnun-
gen vorgenommen. Inwieweit die durch Simulation 
gewonnenen Berechnungen dem Ist-Zustand 2020 
tatsächlich entsprechen werden, ist mehr eine Sache 
des Glaubens und Hoffnung, als der notwendigen 
Gewissheit. 
 Die in den Gutachten vorgetragenen Prognosen 
haben in den bisherigen gerichtlichen Urteilen den 
Grad ihrer Glaubwürdigkeit nicht unter Beweis stel-
len müssen. Obwohl es sich um Wahrscheinlichkeits-
Aussagen handelt, haben sie vor Gerichten eine er-
staunliche Akzeptanz gefunden. Das ist für die den 
Ausbau des Flughafens betreibenden Gesellschaften 
und für die Landesbehörden vorteilhaft gewesen.
 Für die betroffenen Menschen und ihren 
Gesundheitszustand ist es nicht hilfreich sich auf 
Prognosen verlassen zu müssen. Erweisen sich diese 
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als falsch, muss mit Erkrankungen und sogar früh-
zeitigem Tod gerechnet werden. Die Tatsache, dass 
erst durch Morbidität und Mortalität bewiesene kau-
sale Zusammenhänge maßgebend dafür sind, Vor-
schriften und Gesetze ändern zu müssen, muss den 
betroffenen Bürger mehr als nachdenklich machen. 
Eine Haftung für falsche Prognosen und die sich dar-
aus ergebenden Schäden gibt es, solange ein Vorsatz 
nicht nachgewiesen werden kann, nicht. Folgerichtig 
müssen Gutachter, ähnlich wie Börsenanalytiker, die 
ihre Prognosen auf Simulationsprograme stützen, 
im Fall, dass sich diese als falsch erweisen, nicht mit 
Regressansprüchen der Betroffenen rechnen.
 Zum besseren Verständnis sollte erwähnt werden, 
dass beide Gutachten den untersuchten Raum in 
zwei Quadrate eingeteilt haben (Abbildung 1. Siehe 
auch Seite 17 Gutachten 13.4.). Das größere Quadrat 
hat eine Ausdehnung von 40 km x 40 km und wurde 
„Untersuchungsgebiet“ genannt. Das kleinere Qua-
drat hat eine Ausdehnung von 14 km x 14 km. Es ist 
der untersuchte „Nahbereich“. Da die Mittelpunkte 
der beiden Quadrate verschieden sind, ist das kleine-
re Quadrat und somit der untersuchte „Nahbereich“ 
nach Westen verschoben. 

Diese Einteilung ist vorgenommen worden, um 
Unterschiede der Immissionen von Schadstoffen 
in beiden Bereichen besser erfassen zu können. In 
Bezug auf den Luftraum des „Nahbereiches“ ergibt 
sich somit eine Ausdehnung von jeweils 7 km nach 
Osten, Westen, Norden und Süden. Damit wird 
deutlich, dass sich die bewohnten Gebiete von 
Frankfurt, die seit dem 21. Oktober 2011 im Lan-
deanflug überflogen werden (Oberrad, Lerches-
berg und Niederrad), nicht im „Nahbereich Gitter“ 
befinden. 
 Die IVU Umwelt GmbH stellte die in den einzel-
nen Szenarien für beide Lufträume zu erwartenden 
Gesamtimmissionen verschiedener Schadstoffe 
tabellarisch zusammen. Aus der Abbildung 2 
(Tabelle 5-4 G13-4) ist zu entnehmen, dass im 
Untersuchungsraum 40 km x 40 km in der Ist-
Situation 2005 Gesamt-immissionen für NO2 
eine mittlere Jahreskonzentration von 29 µg/
m3 zu erwarten ist, wobei maximale Konzent-
rationen von 59 µg entstehen können. Wie sehr 
sich die Gutachter geirrt haben zeigen aktuelle 
Messungen der Messstation auf dem Lerchesberg 
(Abbildung 4).

ABBILDUNG 1

ABBILDUNG 2
TAB.5-3. 
JAHRESMITTELWERTE DER GESAMT-
IMMISSIONEN IM UNTERSUCHUNGSGEBIET 
(40 km x 40 km) (vgl.Seite 43 des Gutachtens G 13.4)

ABBILDUNG 3
TAB.5-4. 
JAHRESMITTELWERTE DER GESAMT-
IMMISSIONEN IM NAHBEREICH 
(14 km x 14 km) (Vgl. Seite 44 Gutachten 13.4. 
Luftschadstoffe-Gesamtimmisionen IVU Umwelt 
GmbH)

GESAMTIMMISSIONEN IM 250-m-RASTER IN µg/m3; B(a)P in ng/m3
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GESAMTIMMISSIONEN IM 250-m-RASTER IN µg/m3

JAHRESMITTELWERTE DER GESAMTIMMISSIONEN IM NAHBEREICH
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ABBILDUNG 4
Regressionsgerade aus 1056 Messungsergebnissen 
der Konzentrationen von NO2 in Frankfurt am Main-
Lerchesberg (Y-Achse) und Bad Arolsen (X-Achse). 
Die Luftverschmutzung auf dem Lerchesberg ist im 
Vergleich zu Bad Arolsen fünf Mal höher. 
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Die aus 1056 halbstündigen Mittelwerten über eine 
Zeit von drei Wochen gewonnenen Berechnungen 
zeigen, dass im Mai und Juni 2012, der Mittelwert von 
30 µg/m3 überschritten wurde (Mittelwert 32,1 µg/m3) 
und das maximale Konzentrationen von NO2 von über 
80 µg/m3 gemessen wurden. Die mittlere Konzentrati-
on der täglich gemessenen Maximalkonzentrationen 
von NO2 aus 98 Tagen liegt derzeit bei 41,98µg/m3. Die 
Menschen in den Anfl uggebieten der neuen Lande-
bahn Frankfurt am Main atmen täglich fünf Mal so viel 
NO2 ein, wie die Bürger von Bad Arolsen.
 Schon heute deuten die Ergebnisse der Messun-
gen der Station auf dem Lerchesberg (sofern sie wirk-
lich valide sind) darauf hin, dass die günstigen „Pro-
gnosen“ des Gutachten IVU Umwelt GmbH für NO2 
nicht zutreffen.
 Unabhängig von den Ergebnissen der Gutach-
ten G 13.1 und G 13.4. haben die Auftragnehmer die 
Frage nicht beantwortet, wie sich die neue Umwelt-
Situation, die sich aus der Errichtung einer neuen 

Landebahn ergeben wird, wirklich darstellen wird. 
Beide Gutachten haben die neu geschaffenen Tat-
sachen nicht analysiert oder konnten es nicht, ob-
wohl dies aus den folgenden Gründen nötig gewesen 
wäre:

1. Gestützt auf Ergebnisse der in der wissen-
schaftlichen Literatur mitgeteilten Messun-
gen, ist bereits im Jahr 2000 mit einer an 
Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit 
davon auszugehen gewesen, dass in dem 
Luftraum der Einfl ugschneise der neuen 
Landebahn, die Luftkonzentrationen von 
Schadstoffen mit jeder Landung kontinuier-
lich zunehmen werden.

2. Die endgültige Bestätigung des Lande-
verbotes in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 
05:00 Uhr durch das Bundesverwaltungsge-
richt Leipzig (2012) veränderte die Grundlage 
für Berechnungen der sog. Jahresmittelwerte 
der Konzentrationen von Schadstoffen, da in 
der Zeit, in der keine Flugzeuge fl iegen, mit 
einem Abfall der Konzentrationen gerechnet 
werden muss. Zwar stellte die Fraport AG 
unter Ziff.II.1. (Antragsteil A1 in der Fassung 
vom 02.11.2004) den folgenden Antrag zur 
betrieblichen Regelung:

„Vorbehaltlich der weiteren Regelungen 
dieses Bescheides dürfen nach der Inbetrieb-
nahme der Landebahn Nordwest Luftfahr-
zeuge ab dem ersten Tag der Flugplan-
periode, für die unter Nutzung der Kapazität 
der Landebahn Nordwest eine Erhöhung des 
Koordinierungseckwertes festgelegt wurde, 
auf dem gesamten Start- und Landebahn-
system des Flughafens Frankfurt/M an allen 
Wochentagen in der Zeit von 23:00 Uhr 
bis 05:00 Uhr Ortszeit weder starten noch 
landen.“ 

Aus der Darstellung in Abb.3-2 des Gutach-
tens Ingenieur-Büro Janicke (siehe Seite 29 
des Gutachtens) ist jedoch zu ersehen, dass 
sowohl für die „Ist-Situation“ als auch für das 
Szenario „Prognosenullfall“ sowohl Ankünfte 
als auch Abfl üge der Flugzeuge für die ganze 
Nacht eingeplant sind. Erst für das Szenario 
„Planungsfall“ d. h. für das Jahr 2020 sind in 
der graphischen Darstellung 3-2 für die Zeit 
00:00 Uhr bis 04:00 Uhr keine Flugbewegun-
gen eingetragen.

3. Somit ist die Darstellung der Jahresmittel-
werte in beiden Gutachten praktisch un-
verwertbar geworden. Die im Jahr 2006 im 

Gutachten berechneten Jahresmittelwerte 
beziehen sich mit Ausnahme des „Planungs-
fall“ auf den 24 Stunden Zyklus. Ob und 
wie die Nachtruhe zwischen 00.00 Uhr und 
04.00 Uhr im Jahr 2020 in die Berechnun-
gen eingegangen ist, geht aus dem Text des 
Gutachtens nicht hervor.

4. Es ist davon auszugehen, dass die ab 2011 
gültigen Anfl ug- und Abfl ugvorgaben den 
Gutachtern bei der Erstellung der Gutachten 
2006 nicht bekannt waren. Die gegenwär-
tigen Verhältnisse konnten deshalb in dem 
Simulationsprogram nicht berücksichtigt 
werden, weshalb alle in den Gutachten 
gemachten Aussagen nicht dem Status quo 
2011/2012 entsprechen und somit unzutref-
fend sein dürften.

Daraus ergibt sich, dass die Ergebnisse in den im Jahr 
2006 fertiggestellten Gutachten auf die aktuell beste-
hende Situation in den betroffenen Wohngebieten 
nicht übertragen werden können. Das ist die eine be-
dauerliche Tatsache. Die andere betrifft die Validität 
der in den Gutachten veröffentlichten Ergebnisse.
 Im Heft 9/2012 der Zeitschrift „Der Spiegel“ er-
schien kurz vor der Verhandlung vor dem Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig ein unter dem Titel „Risiko 
aus der Luft“ ein Bericht über die neue Landebahn des 
Flughafens Frankfurt Main. Darin wird u. a. ausgeführt:

„Dr. Kruse überprüfte das zentrale toxikologische 
Gutachten, auf das sich der Genehmigungsbe-
schluss von 2007 gestützt hatte. Dabei will er 
,auf schwere handwerkliche Fehler gestoßen‘ 
sein. Risiken durch krebserzeugende Anteile 
der Flugzeugabgase, würden unterschätzt, das 
gefährliche Zusammenwirken verschiedener 
Giftstoffe nicht richtig berücksichtigt. Bei der 
Bestimmung der Schadstoffmengen seien sogar 
,plumpe Rechenfehler‘ gemacht worden.“

Derartige Vorwürfe erfordern eine Nachprüfung. Das 
ist zumindest in der Wissenschaft eine Pfl icht, da 
„plumpe Rechenfehler“ verschiedene Ursachen ha-
ben können und an der Glaubwürdigkeit der Gutach-
ter zweifeln lassen. Nach einer solchen Feststellung 
müssten die gesamten wissenschaftlichen Grundla-
gen des Genehmigungsverfahrens in Frage gestellt 
werden. Bisher haben sich die so Beschuldigten nicht 
zu Wort gemeldet.
 Um welche handwerkliche Fehler bzw. plumpe 
Rechenfehler handelt es sich? Wo sind diese in den 
Gutachten zu fi nden? Aus welchen Berechnungs-
grundlagen ergeben sich diese Vorhaltungen?
 Die Suche nach Fehlern ist nicht einfach und er-
fordert die Nachprüfung von mathematischen Berech-
nungen und der für diese Berechnungen angewandten 
Formeln. Für die Messungen von Konzentrationen des 
NO2 erläutern die Autoren des Gutachtens IVU Umwelt 
GmbH auf Seite 24 das angewandte Vorgehen wie folgt:

ABBILDUNG 5
NOX- UND NO2-WERTE
aus der Tabelle 5-4 des Gutachtens 13.4 Luftschad-
stoffe-Gesamtimmissionen (siehe dort Seite 44). 
Die Werte sind „Jahresmittelwerte“ der Gesamt-
immissionen im 250-m-Raster im Nahbereich.
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„Ein alternativer und in dieser Untersuchung ver-
wendeter Weg zu NO2-Konzentration führt über 
den ,NOX-Jahresmittelwert‘. In den vergangenen 
Jahren hat sich die folgende empirische Formel 
nach Romberg, E. et al. 1996 als Standard für die 
Ableitung von NO2 aus NOX herausgebildet. Damit 
kann man aus den NOX-Jahresmittelwerten (NOX-
Mittel) die NO2-Jahresmittelwerte bestimmen.“

NO2 Mittel = (NOx Mittel + 130 )  + 0,005NOX Mittel 

Mit dieser Methodik wurden in der vorliegenden Un-
tersuchung aus den NOX-Jahresmittelwerten die NO2-
Jahresmittelwerte abgeleitet. Die Erklärung ist deutlich 
und besagt, dass mit Hilfe der angegebenen Formel 
und Kenntnis des NOX-Wertes, der NO2-Wert berech-
net werden kann. Versuchen wir mit Hilfe der ange-
geben Romberg’schen Gleichung(62) die im Gutachten 
IVU Umwelt GmbH in der Tabelle 5-4 (Seite 44 d. Gut-
achtens) eingetragenen NO2-Werte umzurechnen. Ab-
bildung 5 zeigt ein Ausschnitt aus dieser Tabelle.

Überprüft man mit Hilfe der angegebenen mathema-
tischen Formel die in Abbildung 5 oben (der Tabel-
le 5-4 auf Seite 44 des Gutachtens 13.4 IVU-Umwelt 
GmbH) verzeichneten NO2-Werte, so kommt man zu 
abweichenden Ergebnissen. Im Einzelnen stellen sich 
die Abweichungen wie folgt dar:

1. Der in der Tabelle 5-4 ausgedruckte Jahres-
mittelwert der Gesamtimmissionen für NOX 
„Ist-Situation 2005“ zeigt eine Konzentration 
von 69 µg/m3. Die NO2 Konzentration ist mit 
35 µg/m3 eingetragen. Der korrekt berechnete 
Wert der NO2 Konzentration müsste jedoch 
36,058 µg/m3 betragen. Die Differenz von 
1,058 µg/m3 bedeutet einen Fehler von 3 %.

2.  Der in derselben Tabelle für den „Progno-
senullfall 2020“ eingetragene Jahresmittel-
wert für NOX beträgt 61 µg/m3. Der berech-
nete Wert für NO2 ist in der Tabelle 5-4 mit 
32 µg/m3 eingetragen. Die korrekte Berech-
nung ergibt jedoch einen Wert der 33,2 µg/
m3 beträgt und somit um 3,7 % höher liegt 
als der im Gutachten. 

3.  Der in der Tabelle 5-4 für den „Planungsfall 
2020“ angegebene Wert für NOX beträgt 
67 µg/m3. Der von den Gutachtern errechne-
te Wert wird in der Tabelle mit 34 µg/m3 ein-
getragen. Auch diese Angabe ist falsch. Die 
korrekte Berechnung der NO2 Konzentration 
ergibt als Resultat den Wert von 36,4 µg/m3, 
woraus sich zu den Angaben in der Tabelle 
5-4 eine Differenz von 2,46 µg/m3 und ein 
Fehler von 7,2 % ermitteln lassen. 

Die in der Tabelle 5-4 eingetragene „Maximalwerte“ 
sind dagegen korrekt berechnet. 

Obwohl es relativ geringe Abweichungen sind, so han-
delt es sich um nicht erklärbare Ungenauigkeiten, die 
einen relevanten Aussagewert besitzen können. In 
einem Gutachten dieses Umfangs und der Bedeutung 
der darin enthaltenen Aussagen für politisch, ökono-
misch und gesundheitlich relevante Entscheidungen 
bedürfen solche Abweichungen (Rechenfehler?) einer 
Klärung. Da die elektronischen Rechner eigentlich kei-
nen Fehler machen, müssen die Unstimmigkeiten bei 
den Rechnungsoperationen andere Ursachen haben. 
Zu denen zählen sowohl Denk- als auch Verfahrens-
fehler. Die Planfeststellungsbehörde und das HLUG 
haben offensichtlich diese Unstimmigkeiten in dem 
Gutachten nicht beanstandet.
 Unstrittig ist, dass in beiden Gutachten verschie-
dene Methoden für die Berechnung der NO2-Konzen-
tration aus der NOX-Konzentration zur Anwendung 
kommen. Dass es dabei zu verschiedenen Ergebnissen 
kommen musste, zeigen noch deutlicher die Umrech-
nungswerte des NOX in NO2 in dem Gutachten G13.1 
Luftschadstoffe-Flugverkehr Ingenieur-Büro Janicke. 
Auf Seite 16 erklärt das Gutachten 13.1:
 „Die chemische Umsetzung von NO zu NO2 wur-
de über stabilitätsabhängige Umsetzungsraten nach 
Richtlinie VDI 3782 Blatt 1 berücksichtigt.“
 In der Fußnote 4) wird ferner erläutert dass: „Die 
Umwandlungsraten der Richtlinie VDI 3782 Blatt 1 aus 
Messungen an Kraftwerk-Fahnen hergeleitet wurden, 
die ähnlich wie die betrachteten Abgase durch eine 
hohe Austrittstemperatur und eine gute Durchmi-
schung mit der Umgebungsluft gekennzeichnet 
sind.“(41) 
 Es ist nicht möglich nachzuvollziehen, ob die 
Ausbreitung der Gase an Kraftwerk-Fahnen denen 
der Ausbreitung der Flugzeugabgase wirklich „ähn-
lich“ ist. Möglich ist nur festzustellen, dass die Um-
rechnung der NOX-Konzentrationen in NO2-Konzen-
trationen in beiden Gutachten mit verschiedenen 
Methoden erfolgte und deshalb möglicherweise zu 
völlig anderen Ergebnissen geführt hat. 
 Im Folgenden soll gezeigt werden, wie groß die 
Unterschiede zu den Berechnungen, die mit der 
Romberg’schen Gleichung gemacht werden, sind.
 In der Tabelle 6-2 (siehe Seite 54 d. Gutachtens 
13.1) und Abbildung 6 sind Jahresmittelwerte von 
NOX und NO2 an zwei frei gewählten Beispielorten 
(Punkt A und Punkt B) außerhalb des Flughafenge-
ländes (in µg/m3) angegeben. Der Punkt A befi ndet 
sich am südlichen Rand der Stadt Kelsterbach, der 
Punkt B liegt am östlichen Rand der Stadt Raunheim. 
Die Werte des NO2 für den Punkt B sind relativ nied-
rig, so dass die Berechnungen mit Romberg’scher 
Formel zulässig sind(5, 18). Dadurch ist möglich die Dif-
ferenzen in den Angaben des Gutachtens deutlich zu 
machen. 

— Für den Punkt B und Szenario „Ist 2005“ 
sind in der Tabelle 6-2 ein NOx-Wert von 
5,6 µg/m3 und für NO2 ein Wert 2,6 µg/m3 
eingetragen. Die Anwendung der 
Romberg’schen Formel ergibt jedoch ein NO2-
Wert von 4,28 µg/m3. Dieser ist um 1,68 µg/m3 
höher, als der im Gutachten angegebene 
Wert. Die Differenz beträgt + 64,6 %.

—  Für den Punkt B und das Szenario „Null“ 
ist in der Tabelle 6-2 für NO2 ein Wert von 
5,6 µg/m3 eingetragen. Da der angegebene 
NOX-Wert 11,2 µg/m3 beträgt, ergibt sich 
nach der Romberg’schen Formel ein NO2- 
Wert von 8,22 µg/m3 und nicht ein in der Ta-
belle eingetragener Wert von 5,6 µg/m3. Die 
hier entstandene Differenz beträgt + 46,4 %. 

—  Für den Punkt B und Szenario „Plan“ gibt
das Büro Janicke einen NO2-Wert von 
8,2 µg/m3 an. Die Berechnung nach der 
Romberg’schen Formel ergibt einen Wert von 
11,8 µg/m3, woraus sich eine Differenz von 
44 % errechnen lässt.

Die Abweichungen und deren Bedeutung für die 
getroffenen Schlussfolgerungen sind so groß, dass 
sich die Frage nach der Gültigkeit der verschiedenen 
Berechnungsmethoden in beiden Gutachten stellt. 
Auf die bei der Umrechnung des NOX in NO2 ent-
stehenden Probleme haben bereits Bächlin et al.(5) 
2006 und Düring et al. 2010(19) hingewiesen. Sie stell-
ten fest, dass die Anwendung der Romberg’schen 
Gleichung für „höhere“ NOX-Werte nicht geeignet 

ist, weil der Verlauf der Regression, die sich aus der 
Romberg’schen Gleichung ergibt, ab etwa 15 µg/m3 
nicht mehr linear verläuft. Bächlin et al.(5) führten 
im April 2006 aus:

„Diesem Ansatz liegt eine Parametrisierung 
zugrunde, die auf Messdaten aus dem Zeitraum 
1982 bis1995 basiert. Diese Datengrundlage 
erscheint aus verschiedenen Gründen nicht mehr 
den heutigen Verhältnissen zu entsprechen“

Das Umwandeln von NOX in NO2 bzw. NO ist eine 
photochemische Reaktion die wie folgt verläuft:

1. NO + O3 ➞ NO2 + O2

2. NO2 ➞ NO + O3

und von der Frequenz der Photolyse des Ozons ab-
hängig ist. Deshalb ist nach Meinung von Düring et 
al.(19) für die Umrechnung des NOX in NO2 die Anwen-
dung eines Models, das sich auf chemische Reakti-
onen stützt vorteilhafter (OSPM: Operational Street 
Pollution Model(9)). 
 Die hier gezeigten Beispiele erlauben die Feststel-
lung, dass die in beiden Gutachten prognostizierten 
Immissionen von Luftschadstoffen mit großer Vor-
sicht betrachtet werden müssen. Wahrscheinlich stim-
men die Prognosen, wie laufende Messungen in der 
Messstation des HLUG auf dem Lerchesberg zeigen, 
nicht. Inzwischen werden dort nicht nur NO2-Werte, 
die über 80 µg/m3 liegen gemessen, sondern auch 
PM10-Konzentrationen, die die 100 µg/m3 Grenze 
erreichen. Das sind Konzentrationen, die, wenn sie 

Null Plan

NOx in µg/m3

NO2 in µg/m3

NO2 korrekt  in µg/m3

Differenz in µg/m3

Differenz in %

PUNKT B

Ist

5,6

2,6

4,28

+1,68

+64,6

11,2

5,6

8,22

+2,62

+46,4

16,7

8,2

11,8

+3,6

+44

ABBILDUNG 6
NOX- UND NO2-WERTE FÜR DEN PUNKT B 
aus der Tabelle 6-2 Gutachten G13.1 Seite 54. 
Einzelheiten siehe Text.

103



24  Ärztliche Allgemeine / September 2012 25 Ärztliche Allgemeine / September 2012

über eine halbe Stunde inhaliert werden, zu schwe-
ren respiratorischen Störungen führen können(43, 54).
 Aber auch in dem Humantoxikologischen Gut-
achten fi nden sich unzutreffende Schlussfolgerun-
gen. So lässt Frau Dr. Tesseraux in ihrem Gutachten 
die Tatsache unerwähnt, dass in dem zitierten, den 
Chicago O’Hare Flughafen betreffenden Bericht(10), 
keine Angaben über Messungen von NOX, NO2, SO2, 
CO, und/oder PM10–2,5 zu fi nden sind, weil solche nicht 
durchgeführt wurden. Das beweist das in der Anla-
ge 1 beigefügte Dokument (siehe Final Report Chi-
cago O’Hare Airport. Air Toxic Monitoring Program: 
Appendix 2 des Reports(10)). Darin ist die Zusammen-
stellung der gemessenen 47 verschiedenen chemi-
schen Verbindungen enthalten. Man erkennt, dass 
die durchgeführten Messungen sich ausschließlich 
auf zahlreiche organische chemische Verbindungen 
sowie Metalle beziehen, die weder in dem Gutachten 
Dr. Janicke noch in dem der IVU Umwelt GmbH von 
2006 erwähnt werden bzw. zu denen beide Gutach-
ter keine Stellung genommen haben. Hinzu kommt, 
dass die meisten dieser Stoffe in Deutschland in 
Zusammenhang mit der Luftverschmutzung durch 
Flugzeugtriebwerke bisher nicht gemessen worden 
sind. Der Leser möge zur Kenntnis nehmen, dass es 
sich um chemische Verbindungen handelt, die von 
den Flugzeugturbinen emittiert und von Menschen 
eingeatmet werden, aber als Immissionsstoffe über-
haupt nicht gemessen werden. Sie können vor allem 
in den Partikel der Größe 2,5  µm z. B. gaschromato-
graphisch nachgewiesen und identifi ziert werden. 
Solche Untersuchungen sind aber in keinen Vor-
schriften vorgesehen. Um welche Stoffe es sich han-
delt, kann dem Anhang 2, der ICAO Emissionsdaten-
bank(35) und dem Gutachten der iMA ConsultGmbH 
Wiesbaden(36) entnommen werden.
 Warum Frau Dr. Tesseraux trotzdem diesen US 
Bericht in einen Zusammenhang mit der Beurteilung 
der Immissionsstärke bringt, die durch die Inbetrieb-
nahme einer neuen Landebahn entstehen wird, geht 
aus den gutachterlichen Ausführungen nicht hervor. 
Sofern sich die Gutachterin in diesem Zusammen-
hang auf das Gutachten des Institutes für Umwelthy-
giene und Umweltmedizin Gelsenkirchen(25)(Band C 
Immissionen durch partikuläre Luftverunreinigun-
gen) beruft, so ist festzustellen, dass die in diesem 
Gutachten vorgetragene Messungen der Metalle im 
Jahr 2002 bzw. 2003 durchgeführt worden sind und 
die Immissionen im Bereich der Lande- und Start-
Bahn Nord, des Gartens eines Wohnhauses im Frank-
furter Stadtteil Schwanheim (ohne Angabe der Ent-
fernung von der Startbahn) sowie einer Tiefgarage 
im Bereich des Flughafens betreffen. Ein kausaler 
Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens be-
treffende Fragen ist hier nicht zu ersehen.
 Das ergibt sich auch aus den folgenden Ausfüh-
rungen der Autoren des Gutachtens des Institutes für 
Umwelthygiene Gelsenkirchen(25):

„Wesentliches Ziel der durchzuführenden Un-
tersuchungen sollte die Klärung der Frage sein, 
ob es bei der großen Zahl von Flugbewegungen 
auf dem Flughafen Frankfurt am Main durch 
Abrieb von Metallpartikeln aus Bremssystemen 
von Flugzeugen sowie durch Gummiabrieb von 
Flugzeugreifen zu erhöhten Immissionen durch 
Schwebstaub, Staubpartikel und Staubinhalte 
im Bereich der Start- und Landebahn kommt. 
Aufgrund einer vergleichenden Betrachtung der 
Messdaten, die an unterschiedlichen Messorten 
gewonnen werden sollten, sollte geprüft wer-
den, ob im Bereich der Start- und Landebahnen 
Staubimmissionen auftreten, die deutlich über 
urbanen Hintergrundkonzentrationen liegen. 
Die im Bereich der Start- und Landebahnen 
gemessenen Konzentrationen von Schwebstaub, 
Staubpartikeln und Staubinhaltsstoffen sollten 
dafür den entsprechenden Staubimmissionen in 
einem Wohngebiet und in einem Parkhaus des 
Flughafens Frankfurt Main gegenüber gestellt 
werden. Die Messungen in dem Parkhaus sollten 
dazu dienen, die maßgeblich durch Kfz-Verkehr 
bedingten Staubimmissionen zu charakterisie-
ren“. (Schreiben d. Fraport AG vom 11.06.2002).

Folgerichtig sollte das Gutachten des Institutes für 
Umwelthygiene keine Antwort auf die Situation ge-
ben, wie sie nach der Inbetriebnahme der Nord-West 
Landebahn zu erwarten sein wird. Vermutlich des-
halb nimmt dieses Gutachten zu dieser Frage keine 
Stellung. 
 Demgegenüber bezog sich die Aufgabe des Gut-
achtens der Toxikologin Frau Dr. Tesseraux eindeutig 
auf die Folgen der Errichtung einer neuen Lande-
bahn. Sie lautete:

„Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 
(PFV) zum Ausbau des Flughafens Frankfurt am 
Main: die gesundheitlichen Risiken für die im Un-
tersuchungsraum lebende Bevölkerung,welche 
sich aus der Immission der Einzelschadstoffe und 
Summe der Schadstoffe im Untersuchungsraum 
berechnen lassen, bewerten.“

Für die erbetene Bewertung benutzt das humantoxi-
kologische Gutachten durch Simulation gewonnene 
Ergebnisse von „Messungen“ an Orten des Flugha-
fens und der nahen Umgebung, die mit den Anfl ug-
schneisen der neuen Landebahn nichts zu tun ha-
ben. Trotzdem kommt Frau Dr. Tesseraux zu dem das 
gesamte Projekt betreffenden Ergebnis:

„… die Werte sind an allen Orten deutlich 
unterschritten und nicht als gesundheitlich rele-
vant zu erachten sind.“ (Seite 55 d. Gutachtens 
Tesseraux(80)).

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse wird eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung für alle Triebstoff-
relevanten Schadstoffe (siehe Seite 35 d. Gutachtens 
Tesseraux) nach Inbetriebnahme der neuen Lande-
bahn ausgestellt. Ein solches Verfahren ist mit den 
Grundsätzen der wissenschaftlichen Korrektheit 
nicht zu vereinbaren.
 Deshalb war die gutachterliche „Leistung“ 
von Frau Dr. Tesseraux vom wissenschaftlichen 
Standpunkt von Beginn an höchst fragwürdig und 
konnte nur von jenen in gutem Glauben akzeptiert 
werden, die in der sehr komplizierten Materie nicht 
sachkundig waren oder die Gutachten überhaupt 
nicht oder nicht sorgfältig genug durchgelesen 
haben. 
 Spätere schriftliche oder verbale Äußerungen 
von Politiker der Landesregierung in ministeriellen 
Schreiben an besorgte Bürger, in der Presse und/oder 
im Fernsehen bestätigen diesen Verdacht.
 Die fortlaufende Beurteilung und Bewertung der 
Luftschadstoffe ergibt sich aus der gesetzlichen Pfl icht 
zur Erfüllung der EG-Luftqualitätsrahmenricht-
linie(60) (Richtlinie 08/58/EG des Rats vom 21. Mai 2008 
über Luftqualität und saubere Luft in Europa).
 Diese Richtlinie gilt auch für Kontrolle der Luft-
verunreinigung beim Bau und Inbetriebnahme von 
Flughäfen. Mit ihren Tochterrichtlinien (1, 2, 3 und 4) 
über die Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoff-
oxide, Partikel, Blei, Benzol, Kohlenmonoxid, Ozon, 
Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe, sind notwen-
dige Messungen und die Einhaltung von Grenzwer-
ten gesetzlich geregelt (siehe Anlage 3).

Neue Messstation auf dem Lerchesberg

Der Verpfl ichtung, entsprechende Messungen durch-
zuführen, ist man in Frankfurt am Main mit einer er-
heblichen zeitlichen Verzögerung mit der Aufstellung 
einer Messstation nachgekommen. Die Station ist im 
Bereich der Schrebergärten („Die Rosisten“) auf dem 
Lerchesberg Frankfurt am Main Mitte Mai 2012 er-
richtet worden. 
 Wie nachzulesen ist, werden in dieser Station 
nur Partikeln (PM) mit einem Durchmesser von 10 µ 
gemessen. Das ist ein gravierendes Versäumnis und 
entspricht nicht den geltenden europäischen Richtli-
nien(60).
 Am 6. August 2010 sind in Form einer Novelle 
des deutschen Immissionsschutzgesetzes strengere 
Vorgaben für die Luftqualität in Kraft getreten. Damit 
wird die zuvor ebenfalls novellierte EU-Luftquali-
tätsrichtlinie 2008/50/EG in deutsches Recht um-
gesetzt. Die Umsetzung erfolgt im Wesentlichen in 
§ 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in 
Verbindung mit der 39.Verordnung zum BImSchG 
(39.BImSchG). Erstmals werden Luftqualitätswerte 

für die besonders gesundheitsschädlichen kleinen 
Staubpartikel (Durchmesser kleiner als 2,5 µ; PM2,5) 
festgesetzt.)
 Zugleich ist die Messstation in Bad Arolsen, 
einem Städtchen, dass fernab der Luftverschmut-
zung durch Flugzeuge liegt, mit einem Messgerät, 
welches die Partikeln 2,5 µ und Staub messen, aus-
gestattet worden. Die Bezeichnung PM10, PM2,5 be-
zieht sich auf sog. Staubpartikel (Feinstaub, parti-
culate mattern), die einen Durchmesser von 10 µm 
und weniger bzw. 2,5 µm und weniger haben. Nach 
§ 1,22 BImSchG handelt es sich um Partikel, die: 
„einen größenselektierenden Lufteinlass passie-
ren, der für einen aerodynamischen Durchmes-
ser von 10 µm bzw. 2,5 µm einen Abschiede Grad 
von 50 % aufweist“. Obwohl der „aerodynamische 
Durchmesser“ eine Kugel mit der Einheitsdichte 
von 1 g/cm3 definiert, sind die Partikel nicht immer 
kugelförmig(81). Das „Haftenbleiben“ von Partikeln 
an den Schleimhäuten der Luftwege ist von der 
Strömungsgeschwindigkeit der Luft in den Bron-
chien und Bronchiolen abhängig und erfolgt auf 
drei Wegen:

1.  Größere Teilchen (10 µm bis 2,5 µm) 
können nach dem Einatmen, in Abhängig-
keit vom Gewicht sehr schnell „sinken“ 
und an einem „Hindernis“ der Luftwege 
haften bleiben. Man nennt diesen Vorgang 
„direkte Interzeption“. Dieser spielt sich 
in dem Bereich der Nase, der Schleimhäute 
des Rachenraumes und in der großen 
Luftröhre ab.

2.  Kleinere Teilchen können mit der Strömung 
der Luft weit in die kleinsten Bronchien 
und Luftbläschen gelangen. Sie kollabieren 
erst dann, wenn die Luftströmung sehr 
gering wird und bleiben an den Schleimhäu-
ten haften. Diesen Vorgang nennt 
man „Impaktion“. 

3.  Schließlich spielt auch der Vorgang der 
„Diffusion“ eine Rolle, wobei deren 
quantitative Erfassung schwierig ist. 

Die Messung von Feinstaub, sowohl der Größe zwi-
schen 10 µm und 2,5 µm als auch 2,5 µm und gerin-
ger, erfasst die Gesamtanzahl der Staubteilchen pro 
1 m3. Das Ergebnis der Messung besagt nichts über 
den Inhalt der Staubpartikel. Indes zeigen exakte Mes-
sungen mit Hilfe von Berner Impaktoren(81), dass sich 
in den Partikeln mehrere verschiede chemische Ver-
bindungen nachweisen lassen, deren Zusammenset-
zung vom Ort der Bestimmung sehr stark abhängig ist. 
Man kann davon ausgehen, dass der Anteil von 



07.30 Uhr 08.00 Uhr

29,40

± 17,4

23,30

± 12,3

23,71

± 10,1

33,01

± 14,6

27,09

± 15,3

21,24

± 11,9

22,69

± 11,1

31,58

± 14,1

No2 Mai

No2 Juni

No2 Juli

No2 August

04.30 Uhr 05.00 Uhr

19,24

± 12,5

18,75

± 8,46

21,05

± 9,15

22,01

± 10,1

20,37

± 10,3

20,65

± 8,43

21,52

± 8,56

23,32

± 9,32

05.30 Uhr 06.00 Uhr

23,3

± 9,6

21,90

± 9,30

22,91

± 8,75

24,9

± 9,06

23,73

± 8,9

24,20

± 9,80

24,46

± 11,4

28,13

± 11,4

06.30 Uhr 07.00 Uhr

26,88

± 13,1

26,30

± 10,7

25,93

± 11,6

31,02

± 12,1

30,65

± 18,4

25,20

± 11,5

24,75

± 10,5

32,56

± 14,6

08.30 Uhr

24,72

± 16,8

19,07

± 9,8

21,74

± 10,5

30,38

± 13,4

µg/m3

ABBILDUNG 7
MITTELWERTE UND STANDARDABWEICHUNGEN 
DER NO2-KONZENTRATIONEN 
in Frankfurt am Main auf dem Lerchesberg im 
Mai bis August 2012 in der Zeitperiode zwischen 
04.30 Uhr und 08.30 Uhr.
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Nitraten in den Staubpartikeln mit etwa 1⁄3 deren 
Gesamtgewicht am höchsten ist. Das bedeutet, dass 
wenn eine Messstation eine Konzentration von 43 µg 
NO2/m3 sowie 18 µg/m3 PM10 in der Luft misst, die 
vom Menschen insgesamt eingeatmete Konzentrati-
on von Nitraten 43 µg + 6 µg = 49 µg NO2 beträgt. Da 
die höchste bisher im Bereich der Messstation auf 
dem Lerchesberg gemessene PM10-Konzentration 
97,2 µg/m3 betragen hat (22.08.2012, 06.00 Uhr), kann 
berechnet werden, wie hoch die Gesamtbelastung 
der Anwohner mit NO2 ist. Ohne zu übertreiben kann 
festgestellt werden, dass es sich um eine chronische 
Vergiftung der Bürger handelt.
 Welche anderen chemischen Verbindungen mit 
Staubpartikeln eingeatmet werden, kann nur dann 
beurteilt werden, wenn deren Inhalt mit Hilfe entspre-
chender Geräte analysiert wird. Dies geschieht in kei-
ner der in Frankfurt betriebenen Messstationen. Bei 
Feinstaub besteht ein linearer Zusammenhang zwi-
schen der Exposition auf die in der Luft vorhandenen 
Teilchen und deren gesundheitlichen Auswirkung. 
Die angegebenen europäischen Werte bedeuten des-
halb keineswegs eine Garantie für ein „gesundes Le-
ben“. Vielmehr kommt es auf die Menge des pro Jahr 
durch den Menschen eingeatmeten Feinstaubes, des 
NO2 und anderer chemischen Verbindungen an. Um 
welche es sich handeln kann, geht aus den Messun-
gen von W. Eickhoff(21) hervor. Sie sind in der Anlage 2 
zusammengestellt worden.

Durch Flugbetrieb verursachten Erkran-
kungen und die Umweltschutzgesetze

Die durch den Flugbetrieb verursachten Erkrankun-
gen beginnen in der Regel als „banale“ Symptome. 
Deshalb werden sie häufi g verharmlost, anderen Ur-
sachen zugeschrieben, nicht richtig diagnostiziert 
und in der Regel vernachlässigt. Die langsame Ausbil-
dung von Krankheitssymptomen der Lunge, das häu-
fi ge „Hüsteln“, das Stolpern des Herzens werden als 
„leichte Erkältung“ abgetan und mit Selbstmedikati-
on behandelt. Leider verhindert dieses Verhalten in 
den meisten Fällen das Erstellen der richtigen Frühdi-
agnose. Die Patienten kommen in der Regel erst dann 
zum Arzt, wenn die Erkrankung ein fortgeschrittenes 
Stadium erreicht hat. Immer mehr und immer neue 
Schadstoffe sind inzwischen als Verursacher von 
schweren Erkrankungen identifi ziert worden und es 
kommen ständig neue hinzu(15, 18, 30, 40, 45, 86, 87).
 Es vergingen Jahrzehnte bis diese von Medizinern 
gemachte Erkenntnisse zur Einführung von Gesetzen 
für präventive Maßnahmen geführt haben. In dieser 
Zeit sind viele Menschen an den Folgen der Luftver-
schmutzung verstorben. Das Gesetz zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen, Geräuschen, Er-
schütterungen und ähnlichen Vorgängen, genannt 
„Bundesimmissionsschutzgesetz“ (BImSchG)(8), sollte 

schließlich helfen, die wichtigsten damals bekannten 
Gefahren verhüten zu können. Seither können stän-
dige Bemühungen der Industrie sowie der Landes-
regierungen und des Europäischen Parlaments und 
Rates(60) mit dem Ziel der Reduzierung oder Neutra-
lisierung der Schadstoffe und des Lärms festgestellt 
werden. Sie kommen in zahlreichen technischen Ver-
besserungen, Verordnungen und Ergänzungen des 
BImSchG zum Ausdruck. Inzwischen verfügt jedes 
Bundesland über ein Umweltministerium sowie Äm-
ter für Umweltschutz, die den Belangen der Hygiene 
der Luft besondere Aufmerksamkeit widmen sollen. 
Wir haben aus der Entschließung des Ärztetages er-
fahren, dass trotz dieser Maßnahmen die Umwelt-
verschmutzung mit Schadstoffen nach wie vor eine 
Reihe von Erkrankungen verursacht, welche eine si-
gnifi kante Zunahme der Gesundheitsausgaben be-
deutet. Viele dieser Erkrankungen führen zum Tode, 
häufi g noch junger Menschen.
 Zu beklagen sind insbesondere lokal verursachte 
Zunahmen von Luftverschmutzungen, die trotz der 
vorhandenen Gesetze und des diesbezüglichen Wis-
sens ohne Rücksicht auf die betroffenen Menschen 
und ohne qualifi zierte Messungen der Konzentratio-
nen der Schadstoffe von den zuständigen Behörden 
über eine unzumutbar lange Zeit toleriert werden. 
Ursache sind immer häufi ger ökonomische Über-
legungen. Es ist höchst bedauerlich, wenn fi nan-
zielle Vorteile eines Unternehmens oder einer Stadt 
den Weg zu einem rationalen und humanen Denken 
versperren. Die gesundheitlichen Folgen von großen 
Projekten, wie der Ausbau des Flughafens Frankfurt 
Main und die dadurch verursachten enormen Mehr-
kosten im Gesundheitswesen werden in der Regel, 
zumindest ex ante in der Hoffnung verharmlost, 
dass der Schaden doch nicht so groß sein wird. Der 
wirtschaftliche Nutzen des Vorhabens und das Ar-
beitsplatz-Argument verhindern den erforderlichen 
Abwägungsprozess. Die Beruhigungsargumente kön-
nen für die Gesundheit der Betroffenen gefährlich 
werden. 
 Die Inbetriebnahme der Frankfurter Nordwest-
Landebahn am 21. Oktober 2011 bietet das aktu-
ellste Beispiel für ein nicht konsequent durchdach-
tes Vorgehen der Politik und der Behörden mit dem 
sehr sensiblen Problem der Luftschadstoffbelastung 
durch Flugbetrieb.

Gesundheitliche Folgen der Einatmung 
von Luftschadstoffen

Indes liegen über die Auswirkungen der Luftbelas-
tung durch den Luftverkehr aus den vergangenen drei 
Jahrzehnten genaue wissenschaftliche Erkenntnisse 
vor(6, 7, 34, 42, 73, 89). Außer den Arbeiten über lärmbeding-
te Erkrankungen und Verhaltenschäden bei Kindern 
und Erwachsenen(11, 12, 44, 48, 49, 78) gibt es Berichte über 

verschiedene Erkrankungen, die den Flugzeugab-
gasen zugeschrieben werden können(6, 65, 79, 83). 
 Eingeatmete Partikel verursachen in den Luft-
wegen und in den Luftbläschen der Lunge schwere 
Veränderungen der Schleimhäute und des alveolaren 
Gewebes. Sie reizen die Schleimhäute und führen zur 
Entstehung von allergischen Reaktionen und Entzün-
dungen, die sich als Hustenanfälle und Luftknapp-
heit bemerkbar machen(15, 16, 17, 34, 40, 50, 53, 63, 69, 71, 82, 89). Der 
Körper kann nicht alle diese ungebetenen Stoffe 
entfernen, so dass ein Teil von den Makrophagen 
(weißen Blutkörperchen) eingeschlossen werden, in 
das lymphatische System gelangen und dort je nach 
der chemischen Zusammensetzung der eingeatme-
ten Partikel, zu verschiedenen Erkrankungen (z. B. 
Lungenkrebs(58), Herzinsuffi zienz(75)) (Schlaganfall(86)) 
führen können. 
 Am Beispiel der Luftkonzentration des Stickstoff-
dioxids und PM10 und NO2 soll die Gefährdung der 
Einwohner näher erläutert werden. Die im Bereich der 
neuen Einfl ugschneise in nur wenigen Wochen gemes-
senen maximalen Konzentrationen des NO2 am Ler-
chesberg (18.05.2012) erreichten Werte von über 80 µg/
m3. Am 22.08.2012 ist um 06.00 Uhr eine PM10-Konzen-
tration von 97,2 µg/m3 gemessen worden. Das Verhal-
ten von Luftschadstoffen schwankt sehr von Stunde 
zur Stunde. Es handelt sich um Mittelwerte aus Mes-
sungen über 30 Minuten. Dieses ergibt sich aus dem 
Hinweis der HLUG in den im Internet zugänglichen 

Werten „Wertbasis: Halbstundenmittelwerte“. Das 
bedeutet, dass der ausgedruckte „Halbstundenmit-
telwert“ das Ergebnis von Addition von innerhalb 
dieser Zeit gemessenen Werte und Division deren 
Summe durch die Anzahl der einzelnen Messungen 
ist. Eine solche hinweisende Erklärung ist notwendig, 
um zu verstehen, was ein halbstündiger Mittelwert 
von z. B. 40 µg/m3 bedeutet. Dieser Wert gibt Hin-
weise darauf, dass in der gemessenen halben Stunde 
beim Überfl iegen eines Flugzeuges, am Lerchesberg 
kurzfristig aller Wahrscheinlichkeit nach mehrmals 
höhere NO2-Konzentrationen entstanden sind als der 
Mittelwert von 40 µg/m3. Nach dem Überfl iegen des 
Flugzeuges gehen die Konzentrationen wieder rasch 
zurück. Deshalb ist es von humantoxikologischer 
Seite wichtig, die Maxima und Minima innerhalb der 
halben Stunde zu wissen. 
 Diese Werte sind jedoch nicht zu bekommen, weil 
sie in den halbstündigen kontinuierlichen Messungen 
„versteckt“ sind.

Aktuelle Ergebnisse von Messungen auf dem 
Lerchesberg

Dass diese Überlegungen zutreffend sind, zeigen 
Messungen der Konzentrationen zwischen 04.00 und 
08.30 Uhr früh von NO2 und PM10 auf dem Lerches-
berg im Mai bis August 2012.



ABBILDUNG 8
MITTELWERTE UND STANDARDABWEICHUNGEN 
DER PM10-KONZENTRATIONEN 
in Frankfurt am Main auf dem Lerchesberg im Mai bis 
August 2012 in der Zeitperiode zwischen 04.30 und 
08.30 Uhr. 

07.30 Uhr 08.00 Uhr

22,68

± 13,5

15,18

± 7,8

15,32

± 8,5

18,83

± 10,9

22,52

± 13,6

14,23

± 7,1

15,07

± 8,6

17,04

± 8,25

PM10 Mai

PM10 Juni

PM10 Juli

PM10 August

04.30 Uhr 05.00 Uhr

20,81

± 9,83

15,77

± 7,9

19,10

± 11,4

18,42

± 11,9

20,88

± 8,9

16,31

± 7,9

18,72

± 10,9

19,84

± 15,4

05.30 Uhr 06.00 Uhr

21,74

± 9,1

16,05

± 7,5

19,22

± 11,3

20,47

± 16,5

22,27

± 9,8

16,12

± 7,9

19,78

± 11,5

20,58

± 16,3

06.30 Uhr 07.00 Uhr

21,97

± 10,5

15,86

± 7,9

18,49

± 10,6

20,64

± 15,1

22,98

± 11,7

15,71

± 8,2

16,69

± 9,4

20,00

± 12,8

08.30 Uhr

22,55

± 13,9

13,15

± 6,5

14,73

± 8,8

15,03

± 7,63

µg/m3
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Die Zusammenstellung der NO2-Konzentrationen 
macht auf zwei bemerkenswerte Beobachtungen 
aufmerksam. Es fällt auf, dass mit dem Beginn der 
Flugbewegungen um 05.00 Uhr die Immission des 
NO2 anzusteigen beginnt. Gegen 07.00 werden maxi-
male Durchschnittswerte von über 30µg/m3 erreicht. 
Der Abfall der NO2 nach 07.30 Uhr kann mit der nach-
lassenden Dichte der nacheinander stattfi ndenden 
Landungen in Verbindung gebracht werden. Dafür 
sprechen die großen Schwankungen der Konzen-
trationswerte in dieser Zeitperiode, die statistisch in 
dem Ausmaß der berechneten Standardabweichun-
gen zum Ausdruck kommen.
 Die Messungen des PM10 im Mai bis August 2012 
sind in der Abbildung 8 dargestellt. Im Vergleich zu 
NO2 zeigt das Verhalten von Staubpartikeln einen 
konstanten Verlauf in der untersuchten Messperiode 
bis 07.00 Uhr. Ähnlich wie bei dem Stickstoffdioxid 
fallen die Konzentrationen nach 07.00 Uhr deutlich 
ab. Dieses Verhalten verändert sich in den Vormit-
tagsstunden, in denen es erneut zum Anstieg des NO2 
und PM10 kommt. Hinsichtlich der gemessenen PM10 
Konzentrationen ist zu berücksichtigen, dass die Par-
tikel, wie bereits beschrieben, etwa 30 % Nitrate ent-
halten, so dass sich die inhalierte Nitratgesamtkon-
zentration im Durchschnitt um 6 µg/m3 erhöht. Wie 
groß die Unterschiede in den Luftkonzentrationen 
des NO2 auf dem Lerchesberg und einer ländlichen 
Umgebung sind, sollen Vergleiche mit Bad Arolsen 

zeigen. Nach Auswertung von 1056 halbstündigen 
Messungen der auf dem Lerchesberg installierten 
Messstation ergibt sich derzeit ein Mittelwert des 
NO2 von über 30 µg/m3. Im Vergleich zu dem nord-
hessischen Städtchen Bad Arolsen ist der Lerchesberg 
mehr als fünf Mal so stark mit NO2 belastet (siehe Ab-
bildung 4). Mit Hilfe der hochsignifi kanten, linearen 
Regression der Konzentrationsunterschiede kann für 
jede am Lerchesberg gemessene Konzentration das 
NO2 berechnet und mit der in Bad Arolsen verglichen 
werden (Y ist der Wert auf dem Lerchesberg. X ist der 
einzusetzende Wert von Bad Arolsen).
 Sehr viele Werte am Tag und in der Nacht liegen 
über 40 µg/m3. Das ist mehr als beunruhigend (siehe 
Anlage 5).
  Warum die Mittelwerte zwischen 20 µg/m3 und 
40 µg/m3 für die Bewohner der betroffenen Gebiete 
nicht beruhigend sein können, soll nachfolgend er-
klärt werden. Jeder erwachsene Einwohner im Bereich 
der Einfl ugschneise atmet unter Ruhebedingungen im 
Durchschnitt etwa 5 Liter der kontaminierten Luft pro 
Minute ein. In einer Stunde sind es schon 300 Liter. In 
den 18 Stunden des intensiven Luftverkehrs erreicht 
die durch die Lunge bewegte Luftmenge 5.400 Liter. 
Unter der Annahme einer durchschnittlichen Konzen-
tration des NO2 von nur 30 µg/m3 atmet der Betroffe-
ne {(5.4000/1 m3) x 30 µg} NO2 = 162 µg NO2 täglich ein. 
Jene Nitrate, die im PM10 enthalten sind, kommen noch 
hinzu. Bei jedem Überfl ug eines Flugzeuges kommen 

viele andere Verbindungen wie z. B. SO2, Kohlenmo-
noxid, Ozon, Benzpyrene, langkettige Kohlenwasser-
stoffe hinzu, die von den Triebwerken produziert wer-
den und jedes Mal neu die Luft verunreinigen. Auch 
diese Stoffe führen zu Erkrankungen(2, 16, 22, 54). Verfolgt 
man die Belastung des Menschen pro Jahr, so errech-
net sich allein für NO2 eine unter Ruhebedingungen 
eingeatmete Menge von 164 µg x 365 = 60 g NO2. Aus 
den Partikeln PM10 stammenden Nitrate lassen sich 
mit etwa 20 g schätzen. Hinzu kommt dass bei einem 
körperlich tätigen Menschen wesentlich höhere Atem-
minutenvolumina erreicht werden, so dass bei diesen 
Personen die Aufnahme von Schadstoffen insgesamt 
noch größer sein wird.

Kurze Literaturübersicht zu den durch 
Luftverschmutzung entstehenden gesund-
heitlichen Schäden und Erkrankungen

Diese großen Mengen von aufgenommenen NO2 und 
PM10 sind nicht harmlos und sollten jedem verständ-
lich machen, warum chronische Expositionen auf 
noch nicht toxische Konzentrationen verschiedener 
chemischen Verbindungen unweigerlich zu Erkran-
kungen führen müssen. So haben mehrmalige kon-
tinuierliche Messungen von NO2 in der Umgebungs-
luft von Los Angeles Spitzenkonzentrationen von 
0,084 ± 0,024 ppm (164 ± 45,8 µg/m3) ergeben(3, 4). Frei-
willige Probanden die in einer medizinischen Un-
tersuchung eine mit dieser Konzentration von NO2 
kontaminierte Luft über einen Zeitraum von nur 
zwei Stunden atmeten, zeigten eine signifi kante Re-
duktion der Vitalkapazität der Lunge (p<0.01) und 
des 1-Sekunden Volumens (FEV1) (p<0,01). Die ex-
spiratorische Flussgeschwindigkeit der Luft (Ge-
schwindigkeit mit der die Luft die Lunge bei einer 
forcierten Ausatmung verlässt) war ebenfalls ernied-
rigt (p<0,05). Bereits 1994 teilten Dockery und Pope 
III(17) in einem Review-Artikel mit, dass eine Expositi-
on auf Partikeln PM10 in der Konzentration zwischen 
28–61 µg/m3 zu einem Anstieg der Lungenerkran-
kung und der Herzerkrankung und der Sterblich-
keit führen. Als wesentlich gefährlicher erwies sich 
die Inhalation von geringeren Partikeln (PM2,5), in 
denen die meisten fl üchtigen Gase eingeschlossen 
sind(15, 17) und die in Frankfurt nicht gemessen wer-
den). In Erinnerung ist zu rufen, dass das Einatmen 
des Stickstoffoxids nach der chemischen Reaktion 
2 NO2 + H2O ➞ HNO2 + HNO3 in der Lunge zur Ent-
stehung von Salpetrigen- und Salpeter-Säure führt. 
Schon geringste Konzentrationen dieser Säuren wir-
ken auf die Schleimhäute der Lunge ätzend und füh-
ren zu deren Schwellungen mit dem Resultat einer 
Luftknappheit. Und da viele chemische Verbindun-
gen vornehmlich in den Partikeln 2,5 µ „verpackt“ 
sind, ist deren Messung gerade in einer Umgebung 
mit hoher Luftverkehrsdichte absolut notwendig.

Neben dem Stickstoffoxid erweisen sich auch das 
Kohlenmonoxid und das Ozon als ebenfalls beson-
ders gefährliche Stoffe. Das Kohlenmonoxid bindet 
sich bereits in bereits minimalen Konzentrationen 
in der Umgebungsluft sehr stark an den Farbstoff 
der roten Blutkörperchen (Hämoglobin) und verrin-
gert dadurch deren Fähigkeit genügend Sauerstoff zu 
transportieren(57, 65). Nimmt die Sauerstofftransport-
kapazität ab, so wird die Sauerstoffversorgung des 
menschlichen Körpers gefährdet. Insbesondere bei 
jenen Menschen, die auf Grund von bereits bestehen-
der und sich chronisch verschlimmernder Lungen-
ventilation (COPD) nicht genügend Luft einatmen 
und ausatmen können,kommt es zu einer mangel-
haften Versorgung des Herzens und des Gehirns mit 
Sauerstoff. Dyspnoe, Unruhe, Brustkorbschmerzen 
und Zyanose deuten auf akute Gefährdung hin und 
machen häufi g die Einweisung in eine Notambulanz 
notwendig. Diese Zusammenhänge sind in einer der 
oben zitierten Publikation für die Umgebung von 
zahlreichen Flughäfen in den USA beschrieben wor-
den(65).
 Die Inbetriebnahme der neuen Landebahn 
Frankfurt Main hat die Wege und somit die Rollzeiten 
der auf dieser Bahn gelandeten Flugzeuge, bis diese 
zum Stillstand kommen und die Triebwerke abge-
schaltet werden, erheblich verlängert. Angaben dar-
über sind in den Mitteilungen der Fraport AG nicht 
zu fi nden. Ohne große Spekulationen lässt sich je-
doch sagen, dass von den im Durchschnitt 200 + X/
Tag auf dieser Landebahn gelandeten Flugzeuge alle 
eine mindestens 10 Minuten längere Rollzeit haben 
als jene, die auf den alten Landebahnen gelandet 
sind. Vielleicht sind die Zeiten sogar länger. Einem in 
Frankfurt auf der alten Landebahn landenden Pas-
sagier kann nicht entgehen, dass seit einiger Zeit die 
Flugzeuge nicht wie früher, in die erste verfügbare 
Querbahn abbiegen. Vielmehr rollen sie jetzt fast bis 
zu der Startbahn-West. Erst dann biegen sie ab und 
rollen auf der anderen Seite die ganze Strecke zum 
Terminal oder zum zugewiesenen Stellplatz zurück. 
Gründe für diese Veränderung haben bisher weder 
die Fraport noch die Lufthansa angegeben. Allein 
daraus ergibt sich, im Vergleich zu der Zeit vor dem 
21. Oktober 2011 eine enorme Zunahme von Roll-
zeiten, die vermutlich über 100 Stunden/Tag liegen.
 Die Bedeutung der Rollbewegungen der Flugzeu-
ge für die Umweltverschmutzung durch Flugzeuge 
ist kürzlich in einer Publikation von Wolfram Schlen-
ker und W. Reed Walker(65) ausführlich beschrieben 
worden. In der Publikation wird der Einfl uss des 
NO2,des CO und des Ozons auf das Befi nden von 
Millionen von Menschen, die in der Entfernung von 
10 km Entfernung an zwölf großen Flughäfen in den 
USA wohnen, untersucht. Die Autoren haben die 
Häufi gkeit von akuten Herzerkrankungen, Luftnot 
und/oder Asthma an insgesamt 1095 Tagen unter-
sucht und statistisch belegt. Sie haben nachweisen 



30  Ärztliche Allgemeine / September 2012 31 Ärztliche Allgemeine / September 2012

können, dass die Häufi gkeit von akuten Erkrankun-
gen die eine Notarztversorgung und Einweisung in 
eine „Emergency Ambulance“ notwendig machten 
hochsignifi kant verschieden von jenen Lufträumen 
war, die durch Flugzeuge nicht befl ogen werden. 
Die häufi gsten Krankenhausaufnahmen resultierten 
infolge Zunahme der CO Konzentration in der Luft. 
Die Untersuchungen zeigten, dass eine Zunahme 
der Rollbewegungen um 1000 Minuten zu einer Er-
höhung der Luftkonzentration von CO in der Unter-
suchten Umgebung um 40,37 ppb führte. Die bedeu-
tete eine Zunahme des Basis CO-Wertes um 8 %, für 
jene Menschen, die innerhalb des Radius von 10 km 
vom Flughafen wohnen (Einzelheiten siehe Seite 18 
der Publikation). Vergleicht man die CO Konzentra-
tionen, die in der Publikation von Schlenker &Walker 
für den Nahbereich der untersuchten Flughäfen an-
gegeben werden mit denen in der Tabelle 6-2 des Gut-
achtens G13.1 angegebenen Werten, so fi nden sich 
beachtliche Unterschiede. Bei etwa vergleichbarer 
Anzahl von Luftbewegungen (LTO) in 24 Stunden gibt 
das Ing.Büro Janicke einen CO-Wert von 52,8 µg/m3 
an. Währenddessen errechneten Schlenker & Walker 
aus den durchgeführten Messungen eine mittlere CO 

Konzentration von 640 µg/m (576 ± 367 ppb) (1000 µg 
CO = 900 ppb CO). Jene CO Messungen, welche in 
der Messstation Lerchesberg durchgeführt werden, 
liegen z. Zt. zwischen 200 und 400 µg/m3. Somit zei-
gen die in der Publikation von Schlenker  & Walker 
und die in Frankfurt am Main, Lerchesberg aktuell 
gemessenen Konzentrationen eine Abweichung um 
Faktor 10 (bis zu 1000 %) zu der Prognose „Plan“ im 
Gutachten G13.1. Auch diese Differenzen lassen sehr 
an der Validität der durch Simulation gewonnenen
Prognosen zweifeln.
 Zu ähnlichen Ergebnissen sind zuvor zahlrei-
che andere Untersuchungen gekommen, so dass die 
nachteiligen Auswirkungen der Luftverschmutzung 
mit NO2, CO und Ozon nicht mehr als „Panikmache“ 
oder „Verunsicherung der Einwohner“ bezeichnet 
werden sollte(6, 7, 20, 48, 51, 71, 82). 
 Folgende wichtige Veröffentlichungen haben sich 
mit den Gefahren der Luftverschmutzung beschäftigt 
und über die einzelnen Gefahren, die daraus resul-
tierenden Erkrankungen und Sterbefälle ausführlich 
berichtet:(17, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 50, 51,  52, 53, 54, 55, 56, 63,  64, 69, 71, 82, 

83, 85, 86, 89, 90). Dominici et al.(18) haben gezeigt, dass die 
Sterblichkeit durch das Einatmen von PM10 Partikeln 

in einer Messperiode von zwei Monaten um 1,35 % 
statistisch signifi kant zugenommen hat. Mit Hilfe 
von kontinuierlichen Messungen des EKG konnten 
Dubovski-Adar et al.(20) zeigen, dass die Zunahme 
der Konzentration von PM2,5 auf 7,7 µg/m3 kurzfristig 
zu einer Abnahme der Herzfrequenz bei 44 über 60- 
jährigen Nicht-Rauchern geführt hat. Emmerichts 
et al.(23) Mustafi é(52) und Peters(56) berichten über eine 
Zunahme von Herzinfarkten nach Einwirkung von 
verschiedenen Luftschadstoffen. Sie postulieren, 
dass die Partikel des Feinstaubes PM10 und PM2,5 
die Gerinnbarkeit des Blutes kurzfristig verändern 
und so, bei gefährdeten Menschen, zu Thrombo-
sierungen im Bereich der Herzkranzgefäße führen. 
Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Graculeviciene et 
al.(28) bei Untersuchungen der ansteigenden NO2-
Konzentrationen in der Luft. Van Hee et al.(30) haben 
in einer Studie mit 4783 Patienten mittels von EKG-
Messungen (zwölf Ableitungen) die Auswirkungen 
von PM2,5 Konzentrationen zwischen 1,5 µg/m3 bis 
40 µg/m3 auf die Veränderungen im Bereich des 
Herzreizleitungssystems untersucht. Die Autoren 
konnten nachweisen, dass es unter den Untersuch-
ten in Abhängigkeit von der Konzentration des PM2,5 
zu signifi kanten Verlängerung der QT Zeit und der 
QRS Breite im EKG gekommen ist. Diese Veränderun-
gen betrafen auch Patienten bei denen keine Herz-
erkrankung im Sinne von Überleitungsstörungen 
bzw. koronarer Herzerkrankung bestanden haben. 
Auf die Zusammenhänge zwischen Ozon-Konzen-
trationen in der Luft und Erkrankungen des respira-
torischen Systems weisen Moretti et al.(50), Neidel(53) 
sowie Zemp et al.(89) in einer Studie an 9651 Perso-
nen, hin. Über Asthmaanfälle bei Kindern berich-
ten Mortimer et al.(451), respiratorische Beschwerden 
und Erkrankungen Kamat et al.(43) und Neuberger et 
al.(54). Über Lungenkrebs und kardiopulmonal be-
dingte Sterblichkeit berichteten Poppe III et al.(58, 59), 
Schwartz(69), Shrey et al.(75), Turner et al.(82). Auswir-
kung der Luftverschmutzung auf die Blutgerinnung 
haben Seaton et al. beschrieben(72). Einfl uß der 
Luftverschmutzung auf das kognitive Verhalten der 
Menschen war Gegenstand von gerade erschiene-
nen Untersuchungen von Weuve et al.(87). Eine aus-
führliche Besprechung der negativen Auswirkungen 
der Luftverschmutzung auf Kinder fi ndet sich in Er-
klärung des Komitees für Gesundheitsgefährdung 
durch Umweltverschmutzung der amerikanischen 
Akademie für Kinderheilkunde aus dem Jahr 2004(13). 
Bereits damals wiesen die amerikanischen Pädiater 
darauf hin, dass die in den USA geltenden Konzen-
trations – Standards für gefährliche Stoffe (Grenz-
konzentrationen für Ozon, PM10, PM2,5, SO2, NO2, CO, 
siehe Anlage 4)(13) die Kinder nicht vor schweren ge-
sundheitlichen Schäden schützen. Inzwischen sind 
auch in den USA die Grenzwerte gesenkt worden, 
trotzdem wird weiter über zahlreiche Erkrankungen 
bei Kindern durch Schadstoffe berichtet(13). 

Wofür, muss gefragt werden, sind diese und viele 
andere, hier nicht alle erwähnten Untersuchun-
gen gemacht worden, wenn deren Ergebnisse und 
Warnungen weder von der Industrie noch von der 
Politik respektiert und bei Baugenehmigungen für 
Flughäfen berücksichtigt werden? Müssen wirklich 
viele von dem Luftverkehr betroffene Menschen er-
kranken und sterben, damit andere, die davon vor-
schont bleiben, weil sie in (noch) sauberer Luftumge-
bung wohnen, länger leben und deshalb mehr reisen 
können und damit noch mehr Fracht transportiert 
werden kann? Ist in Frankfurt am Main die unwe-
sentliche Zunahme von Arbeitsplätzen wichtiger als 
die Gesundheit von Tausenden von Menschen? Wo-
für sind die Richtlinien des Europäischen Parlaments 
und des Rates 2008 erlassen und veröffentlicht wor-
den, wenn die Messungen der Schadstoffe in Frank-
furt am Main den Datenqualitätszielen dieser Richt-
linien nicht entsprechen(60)? Warum werden in der 
neu eingerichteten Messstation auf dem Lerchesberg 
keine Partikel von einem 2,5 µ gemessen, obwohl dies 
in den Richtlinien vorgesehen ist? Diese Fragen sind 
von den zuständigen Behörden bisher nicht beant-
wortet worden. Dass das Bundesverwaltungsgericht 
in Leipzig sich mit der Luftverschmutzung nicht be-
schäftigt hat, liegt daran, dass dieses Thema in der 
Vorinstanz nicht zur Verhandlungssache gehörte. 
Und das vom Gericht erlassene Start- und Landever-
bot der Flugzeuge zwischen 23.00 und 05.00 Uhr ist 
auch kein Verdienst der Politik. Es bleibt zu hoffen, 
dass das Bundesverfassungsgericht sich dieser Sache 
annimmt und die Luftverschmutzung und die Lärm-
belastung, die nach der Inbetriebnahme der neuen 
Landebahn für ganze Stadtteile von Frankfurt am 
Main zu einem großen gesundheitlichen Störfaktor 
geworden ist, mit Hilfe des Artikel 2 des Grundgeset-
zes einer kritischen Würdigung unterziehen wird. 

Durchschnittliche
Rollzeit/Flugzeug
nach Landung

Durchschnittliche
Rollzeit/Flugzeug
biz zum Take off

Anzahl der
täglichen
Landungen

Anzahl der
täglichen
Starts

Gesamtzeit der
Rollbewegungen
pro Tag

LAXAngaben in Minuten

8,09

15,00

641,6

641,3

14.691
244,85 h

SFO

5,64

16,46

364,6

364,6

7.979
132,98 h

ATL

9,80

19,44

1140,2

1146,6

33.081
551,35 h

ORD

8,58

19,73

993

992,9

27.170
452,83h

JFK

9,98

32,88

309,5

309,5

13.059
217,65 h

SAN

3,73

13,50

255

255

4.369
72,80 h

OAK

5,37

10,84

201

201

3.235
53,92h

SJC

4,06

11,64

168

168

2.614
43,56 h

FRA*

678,9

678,9

ABBILDUNG 9
Tabelle nach Angaben von Wolfram Schlen-
ker und W. Reed Walker(65). Angaben für Airport 
Frankfurt Main*siehe Seite 27 Gutachten Ingenieur-
Büro Janicke. Flugbewegungen „Ist“ 495.626/Jahr: 
495.626/365 = 1357,87/Tag /2 = 678,9 Landungen und 
678,9 Starts.

LAX: Los Angeles International, SFO: San Francisco 
International, ATL: Atlanta International, ORD: Chicago 
O´Hare International, JFK: J. F. Kenney New York 
International, SAN: San Diego International, 
OAK: Oakland International, SJC: San Jose International, 
FRA: Frankfurt International
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Biphenyl

Butylbenzol

Sek.Butylbenzol

Butylcyclohexan
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Cyclohexen

Tr. Decahydronaphtalin
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1,2-Diethylbenzol

1,4-Diethylbenzol

1,6-Dimethylnaphtalin

Dimethyloctan

Dodecan*

Ethylbenzol
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Ethylnaphtalin

2-Ethyltoluol

3-Ethyltoluol

4-Ethyltoluol

Emissionen
in mg/m3 Substanz

Emissionen
in mg/m3 Substanz

Emissionen
in mg/m3
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1-Hepten

Hexadecan*

Hexanal

1-Hexen

Indan

Inden

Mesitylen

Mesityloxid

2-Methylbenzaldehyd
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Menschl. Gesundheit
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Menschl. Gesundheit

Mitteilungs-
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1 Stunde
Kalenderjahr

1Stunde
24 Stunden
Kalenderjahr

24 Stunden
Kalenderjahr

Kalenderjahr
Kalenderjahr

Höchster 8-
Stundenmittel

1 Stunde
1 Stunde
8 Stundenmittel
eines Tages3)

Jahresmittel

Kalenderjahr

Kalenderjahr

Grenzwert

200 µg/m3

40 µg/m3

350 µg/m3

125 µg/m3

20 µg/m3

50 µg/m3

40 µg/m3

25 µg/m3 1)
20 µg/m3 2)

10 mg/m3

180 µg/m3

240 µg/m3

120 µg/m3 4)

8 µg/m3

5 µg/m3

0,5 µg/m3

Gültig ab

01.01.2010
01.01.2010

01.01.2005
01.01.2005
19.07.2001

01.01.2005
01.01.2005

01.01.2010
01.01.2015

01.01.2005

09.09.2003
09.09.2003
01.01.2010

01.01.2010

01.01.2005

Vorschrift/
Richtlinie

39.BimSchV

39.BimSchV

39.BimSchV

39.BimSchV

39.BimSchV

39.BimSchV

23.BimSchV 5)

39.BimSchG

TA Luft
39.BimSchV

Zulässige
Überschreitung

18

24
3
  

35

25

5
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ANLAGE 2

MINIMALWERTE UND MAXIMALWERTE 
SICHER NACHGEWIESENER ORGANISCH-
CHEMISCHER TRIEBWERKS-EMISSIONEN 
(Triebwerktypen CF6-50C2/E2, CFM56-3C1 
und CFM56-3C1) nach HLFU 1998. (s. auch 
Eickhoff W.(16))

ANLAGE 3

GRENZ- UND ZIELWERTE FÜR 2011 ZUR 
BEURTEILUNG DER LUFTQUALITÄT

1) Bis 2010 Zielwert.

2) Ab 2015 Grenzwert. 

3) Gleitender 8-Stunden-Wert berechnet aus  
 1-Stunden-Wert, in Stundenschritten.

4) Zielwert

5) 23. BlmSchV über Immissionswerte vom  
 16.12.1996; aufgehoben seit 21.07.2004



PARAMETER

Benz(a)pyren

Benzol

Ethylbenzol

Naphtalin

Phenol

Styrol

Toluol

Xylole

Ozon

CO 

SO2

NO2

VORSORGEWERT QUELLE

0,6 ng/m3 

2,5 µg/m3

10 µg/m3

1,3 µg/m3

14 µg/m3

1 µg/m3

30 µg/m3

30 µg/m3

60 µg/m3

5 mg/m3

10 µg/m3

20 µg/m3

DULDBARE 
ZUSATZBELASTUNG

Kruse (1996)1)

LAI (1992)2)

(Berechnung aus ADI)3)

Victorin (1993)4)

FOBIG(1993)5)

Kühling&Peters (1994)6)

LAI (1996)7)

Kruse (1996)1)

Wieben&Kruse (1994)8)

Kühling &Peters (1994)6)

Kruse (1996)1)

Kruse (1996)1)

6 fg/m3

0,025 µg/m3

0,1 µg/m3

0,012 µg/m3

0,14 ng/m3

10 ng/m3

0,3 µg/m3

0,3 µg/m3

0,6 µg/m3

50 µg/m3

0,1 µg/m3

0,2 µg/m3

Schadstoff

Ozon (O3)
Mittelwert 1 Stunde
Mittelwert 8 Stunden

PM10

Jahresmittelwert
Mittelwert 24 Stunden

PM2,5

Jahresmittelwert
Mittelwert 24 Stunden

Schwefeloxid (SO2)
Jahresmittelwert
Mittelwert 24 Stunden

Stickstoffoxid (NO2)
Jahresmittelwert

Kohlenmonoxid (CO)
Mittelwert 8 Stunden
Mittelwert 1 Stunde

Standards in den USA 1997

0,112 ppm (235 µg/m3)
0,08 ppm (157 µg/m3)

50 µg/m3

50 µg/m3

15 µg/m3

65 µg/m3

0,03 ppm (80 µg/m3)
0,14 ppm (365 µg/m3)

0,053 ppm (100 µg/m3)

9 ppm (10 mg/m3)
35 ppm (40 mg/m3)

Standards in Bundesrepublik
Deutschland (2011)

180 µg/m3 (0,086 ppm)
120 µg/m3 (0,057 ppm)

50 µg/m3

40 µg/m3

25 µg/m3

–

20 µg/m3 (0,075 ppm)
125 µg/m3 (0,048 ppm)

40 µg/m3 (0,021 ppm)

10 mg/m3 (9 ppm)
–
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ANLAGE 5

DULDBARE ZUSATZBELASTUNGEN 
(JAHRESMITTELWERTE IN DER 
UNMITTELBAREN FLUGHAFENUMWELT) IN 
ZUSAMMENHANG MIT DEM AUSBAU EINER 
NEUEN START- UND LANDEBAHN.
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